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(NHStA Hannover, Dep. 7 C Nr. 742) angegebenen Namen weitgehend mit denen des La­
gerbuches decken. Von den sechs Ausnahmen für das Dorf Holtensen stimmen aber vier 
Namen mit dem Hausbuch überein. Die Amtsbeschreibung von 1599 ist dem Hausbuch 
von 1592 demnach näher als dem Lagerbuch von 1653; das Lagerbuch könnte deshalb auf 
einer Vorlage basieren, die etliche Jahre nach 1599 erstellt wurde. Ein echter Beweis wäre 
aber erst dann zu führen, wenn prosopographische und hofgeschichtliche Quellen vieler 
Calenberger Dörfer für den fraglichen Zeitraum verglichen würden und genauer, als es im 
Werk von Werner Spieß über die Großvogtei Calenberg erfolgt ist, die Veränderung der 
Verwaltungsstruktur des Amtes Calenberg bekannt wäre. 

Zusammenfassend heißt dies: Lathwesen gibt nicht das Hausbuch von 1592, sondern 
das Lagerbuch von 1653 wieder. Das Lagerbuch zeigt aber nicht den exakten Zustand der 
Mitte des 17. Jahrhunderts, vielmehr einen älteren, der noch durch weitere Forschung ge­
nauer einzugrenzen wäre. Bei der relativen Konstanz bäuerlicher Dienste und Abgaben ist 
anzunehmen — und Gerckes Beweis für Adensen spricht dafür —, daß die Angaben der 
bäuerlichen Pflichtigkeiten im Lagerbuch denen des Hausbuches gleichen oder wenigstens 
nahekommen. Da das Lagerbuch nicht für aüe behandelten Dörfer als Grundlage der Ver­
öffentlichung dienen kann, wird die Benutzung weiter erschwert. Man muß immer genau 
hinsehen, auf welche Queüe sich bei den einzelnen Dörfern bezogen wird. Ist dies das La­
gerbuch, dann muß anhand weiterer QueUen — soweit vorhanden — nachgeforscht wer­
den, für welchen Zeitraum die Angaben gelten könnten. 

Die Funktion der Edition solcher Lagerbücher usw. ist wesentlich der Vergleich: einer­
seits für ein Amt längsschnittartig, andererseits für möglichst alle Ämter querschnittartig 
viele registerförmige Quellen zur Verfügung zu haben. Da das Lagerbuch ohnehin nicht 
eindeutig das Hausbuch wiedergibt und zusätzlich etliche Dörfer aus anderen QueUen in 
der Edition erläutert werden, muß gefragt werden, ob für die beiden genannten Zwecke 
überhaupt die aussagekräftigste Quelle publiziert worden ist. Berechtigt ist die Frage we­
nigstens für die Dörfer des nördlichen Teües vom Amt Calenberg. Hier sind z. B. ein La­
gerbuch (NHStA Hannover, Ms C Nr. 010), das wohl nach 1660 entstand, z. T. auch das 
hierauf beruhende Lagerbuch von 1672/84 (NHStA Hannover, Hann. 74 Wennigsen Nr. 
1/1) und eine Untertanenbeschreibung des Gehrdener Goes von 1662 (NHStA Hannover, 
Hann. 74 Calenberg Nr. 88) etwas genauer als das Lagerbuch von 1653, wesentlich genauer 
zudem als die z, T. für diesen Bereich von Lathwesen benutzte Amtsbeschreibung von 
1599. Viele Einzelheiten hätten anhand weiterer Quellen überprüft und verdichtet werden 
können. Dies gilt z. B. für Barsinghausen, dessen bäuerlichen Verhältnisse Lathwesen aus 
dem o. g. Lagerbuch nach 1660 rekonstruiert. Um dem Zustand von 1592 noch näher zu 
kommen, hätten u. a. die Erb- und Zinsregister des Klosters Barsinghausen von 1583, 
1591, 1615 (NHStA Hannover, Cal. Br. 7 Nr. 131) benutzt werden müssen. 

Dazu kommt: Die Auflösung von Abkürzungen erfolgt uneinheitlich, ebenso die Inter­
punktion. Viele, wenn auch unwichtige Lesefehler, die sich nicht aus einer üblichen, hier 
aber nur uneinheitlich durchgeführten Normalisierung frühneuzeitlicher Textwiedergabe 
ableiten lassen, schleichen sich ein. Für das Dorf Holtensen sind es allein über 30. 

Es müssen — wie Lathwesen hervorhebt (S. 6) — bei der Bearbeitung solcher QueUen 
Kompromisse geschlossen werden; m. E. sind es in diesem Fall zu viele. Hinter einer sol­
chen Edition stecken harte Monate entbehrungsreicher Arbeit. Viele Forscher woUen von 
dem Ergebnis dieser Arbeit profitieren. Es fragt sich, warum bei dieser QueUenpublikation 
nicht einige Wochen Mehraufwand betrieben worden ist, um die Edition exakter zu gestal-

26* 
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ten und zweifelsfrei die Zuordnung der bearbeiteten Quellen zu klären. Trotz der geäußer­
ten Bedenken ist die Edition benutzbar, und sie wird der weiteren Forschung dienen kön­
nen. Denn weil die bäuerlichen Pflichtigkeiten im Amt Calenberg bis in die siebziger Jahre 
des 18. Jahrhunderts hinein so konstant blieben, wird eine zureichende Situationsaufnah­
me dieses Bereiches der agrarischen Gesellschaft für das ausgehende 16. bis ins 18. Jahr­
hundert geliefert. 

Hannover Carl-Hans Hauptmeyer 

Urkundenbuch des Stiftes Fischbeck. Bearb. von Heinrich Lathwesen und Bri­
gitte Poschmann. Teil I: 955—1477; Teü II: 1471—1559. Rinteln: Bösendahl 1978 
u. 1979. 226 u. 228 S. = Schaumburger Studien. H. 39 u. 40. Kart, je 36,— DM. 

Drei der Schaumburger Klöster bzw. Stifter, Obernkirchen, Möllenbeck und Fischbeck, 
sind nun durch Urkundenbücher repräsentiert. Das des Klosters Rinteln ist in Bearbeitung. 
Damit hat ein kleines Archiv, Bückeburg, ein Soü erfüüt, dessen sich nur wenige andere 
rühmen dürfen. Bei aüen fatalen Konsequenzen, die die Kleinräumigkeit von Archivspren­
geln für den forschenden Historiker mit sich bringt — hier wird eine nicht hoch genug ein­
zuschätzende positive Folge der territorialen Beschränkung in so eklatanter Weise sicht­
bar, daß sich die Frage nach der idealen Größe von Archivsprengeln neu steüt. Sie soü hier 
selbstverständlich nicht diskutiert werden, doch sei der zusätzliche Hinweis erlaubt, daß 
nur in engem Territorialrahmen eine Schriftenreihe von Publikationen und Untersuchun­
gen wie die Schaumburger Studien so umfassend historisch-landeskundlichen Grund legen 
kann, wie sie es mit nunmehr 40 Bänden in nur 16 Jahren getan hat. 

Zwar halten sich die wissenschaftlichen Ambitionen der neuen Urkundenpublikation in 
engen Grenzen — es fehlt ein Vorwort, das diese Bezeichnung verdient, sowie jede Form 
der Auswertung, ein Sachregister und ein größerer editorischer Apparat —, doch wird im­
merhin eine saubere Edition von Vollabdrucken mit Kurzregesten vorgelegt, die zwar dem 
Diplomatiker nicht genügen wird, den „gewöhnlichen" Historiker dagegen weitgehend — 
es fehlen Siegelbeschreibungen — zufriedenstellt1. 

Von 367 Urkunden sind im Stiftsarchiv nur 137 im Original erhalten. 125 liegen ab­
schriftlich vor. Die Zahl von 367, die für 600 Jahre Geschichte immer noch klein ist, 
kommt dadurch zustande, daß das Fondsprinzip verlassen wird: Es sind Urkunden aufge-

1 Bemerkt e Unregelmäßigkeite n un d Fehle r (Df . =  Druckfehler) : Nr . 31 : Df . (? ) „Ermegardum" . 
— Nr . 58 : Gravenhors t woh l nich t be i Gifhorn , sonder n Zisterzienserinnenkloste r i m Krei s Teck -
lenburg; Äbtissi n Gisel a dor t fü r 130 7 mi t „ G . " un d fü r 131 0 mit „Gys la " belegt . —  Nr . 8 0 (S . 8 0 
unten): Df . „ectra" . —  Nr . 115 : Wiedergab e vo n „area " mi t .Kotho F zweifelhaft . —  Nr . 13 5 (S . 
144): Verwechslun g vo n c  un d t  i n „kerthere" . —  Nr . 13 9 ( Z . l ) : Df . „ sones" . —  Nr . 23 6 (S . 37) : 
Df. „wastingeßc" . —  I m Register , S . 196 : „ D o d i c a n " is t oblique r Kasu s (Genitiv) , i m Registe r 
besser „ D o d i c o " . —  Ebd . S . 197 : „Eresburg" , heut e (Ober-)Marsberg , is t nich t ohn e weitere s al s 
„Grenz*'-Festung z u bezeichnen . —  Ebd . S . 208 : „Kaland " i m Namenregister . —  Ebd . S . 21 2 
„Lechelen": besse r „Lethelen " (Letel n be i Minden) . —  Ebd . S . 21 6 „Muffe" : „Deterde " is t Da -
tiv. —  Ebd . S . 22 0 f. : „Rocherus " un d „Rotcher " identisch . —  Ebd . S . 223 : „ S e l o n " un d „ S l o n " 
identisch. —  S . 226 : „ W e n e t " un d „ W e n d " identisch . —  S . 22 6 f. : „ d e " al s deutsche r Artike l un d 
als latein . Präpositio n nich t unterscheidbar , z . B . be i „ W e n d " un d „Widen" . 
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nommen, die von der Fischbecker Äbtissin für Fremde ausgestellt worden sind und des­
halb nicht in das Fischbecker Archiv gehören. Das hat zur Folge, daß (z. B. mit Nr. 97 und 
98) Disposition und Revers nebeneinander stehen können. Nur so kommt es auch zu dem 
zwar begrüßenswerten, aber an sich überflüssigen Neuabdruck der auf Fischbeck sich be­
ziehenden Urkunden aus dem Briefbuch des Corveyer Abtes Wibald (Nr. 5—24), die in ei­
ner — vielleicht nicht überall leicht greifbaren — guten Edition von Jaffe vorliegen. 

Es fällt auf, daß mit Nr. 151 im Jahre 1406 schlagartig eine fast ununterbrochene Serie 
von umfangreichen Verkäufen einsetzt, während gleichzeitig die freien Schenkungen (ohne 
Memorienverpflichtung) ganz und die Käufe fast ganz aufhören. Begleitet werden die Ver­
käufe durch zahlreiche Geldaufnahmen, zuerst 1456 (Nr. 172). Dem zu knappen Vorwort 
und den Handbüchern ist über die Ursache dieses Einschnitts nichts zu entnehmen. Eine 
Konsolidierung tritt erst kurz vor der Aufhebung ein: In den Jahren von 1554 bis 1559 ver­
leiht das Stift mehrfach Geld. 

Die Mindener Klöster und Stifter einschließlich des Domkapitels haben mehr oder weni­
ger reichen Besitz in den Grafschaften Schaumburg bzw. stehen in anderweitigen Bezie­
hungen zu ihnen. Angesichts der Enthaltsamkeit der westfälischen Nachbarn in Sachen 
Urkundenpublikationen nach 1325 sollte man wünschen, daß sich die „Historische Ar­
beitsgemeinschaft für Schaumburg" als Auftraggeber des vorliegenden Urkundenbuches 
auch für diese Bestände — zumindest im schaumburgischen Pertinenzrahmen — stark 
macht. 

Münster/Westf. Leopold E. Schü t t e 

B o o c k m a n n , A n d r e a : Urfehde und ewige Gefangenschaft im mittelalterlichen Göttin­
gen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (1980). 125 S., 2 Abb. = Studien zur Ge­
schichte der Stadt Göttingen. Bd. 13. Brosch. 19,80 DM. 

Die hier vorgestellte Studie zur spätmittelalterlichen Rechts- und Kriminalgeschichte 
Göttingens ist nicht so sehr als Begriffs- und Institutionengeschichte interessant — in die­
ser Hinsicht stützt sich die Verf. weitgehend auf die grundlegende Arbeit von Wilhelm 
Ebel über ,,Die Rostocker Urfehden" (1938) —, sondern vielmehr als Darstellung der 
buntscheckigen und lebendigen Rechtswirküchkeit bei der Ahndung von Rechtsbrüchen. 

Die Urfehde ist im mittelalterlichen Recht das Friedensgelöbnis, das eine Fehde nach ge­
leisteter oder gelobter Sühne beendet und den Verzicht auf weitere Feindschaft enthält. In 
Göttingen — wie auch anderswo — erscheint sie in den Urkunden in zweierlei Gestalt. 

Die „alte" oder „schlichte" Urfehde ist das Friedensversprechen des unterlegenen, 
meist adügen Fehdegegners und seiner Helfer, mit dem ein Entsagen auf Rache für erlitte­
ne Schäden und vor allem Gefangennahme und ein Klageverzicht vor auswärtigen, insbe­
sondere geistlichen Gerichten gelobt wird. Sie ist ein ehrenvoller Friedenseid, der keine be­
lastenden oder entehrenden Auflagen und ursprüngüch auch keine Verwiükürungen mit 
eidlicher Bindung an die Stadt enthält. Erst in den Urkunden des 15. Jahrhunderts finden 
sich zusätzliche Versprechen des Schwörenden, das Beste der Stadt zu verfolgen und sie 
vor Argem zu warnen sowie bei Fehden Kriegsdienste zu leisten. 
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Neben die „schlichte" Urfehde tritt die „stracke (strenge)" Urfehde, die außerhalb von 
Fehdesühnen von Fremden und Bürgern geleistet wurde. Im Gegensatz zur „alten" enthält 
die „strenge" Urfehde belastende Auflagen und eine eidliche Verstrickung des Schwören­
den gegenüber der Stadt. Dazu gehörten Gehorsams- und Besserungsgelöbnisse, die Unter­
werfung unter Wohlverhaltensmaßregeln, die Besteüung von Pfändern, die Verwülkürung 
von Hab und Gut oder der eigenen Person und schließlich die Steüung von Verwendungs-, 
Schadlos- oder Gesteüungsbürgen. Anlaß für derartige Urfehden war entweder ehrenvoüe 
Haft oder entehrende Gefangenschaft im städtischen Verlies (Stock) als Folge von Rechts­
brüchen innerhalb oder außerhalb der Stadt. 

Interessanter als diese im wesentlichen bekannten begrifflichen Abgrenzungen sind die 
unterschiedlichen Formen des Freiheitsentzuges, die zu den Urfehden Anlaß gaben. Neben 
der realen Gefangennahme von Fehdegegnern findet sich im 14. Jahrhundert in Gestalt des 
„Feldgelöbnisses" die gelobte Gefangenschaft, mit der sich der besiegte Gegner verpflich­
tete, sich als gefangen zu betrachten und sich auf Aufforderung jederzeit bis zum Ab­
schluß der Sühneverhandlungen als Gefangener oder zum Arrest in Gestalt des Einlagen 
zu stehen. Aus beiden Formen entwickelten sich die Haftstrafe für Bürger und Fremde 
mittels Hausarrestes, Einlagers und Turmarrestes sowie die ehrenrührige Gefangenschaft 
im städtischen Verües. Die in den „stracken" Urfehden des 15. Jahrhunderts auftauchen­
de beschworene „ewige" Gefangenschaft hat ihren Ursprung in dem ritterüchen Feldge­
löbnis. Bei der ewigen Gefangenschaft verpflichtete sich der meist fremde Rechtsbrecher, 
die Stadt auf Lebenszeit zu verlassen und sich einmal jährlich und im übrigen auf Auffor­
derung des Rates für einige Tage oder Stunden real in die Gefangenschaft der Stadt zu be­
geben und anschließend den Urfehdeeid zu erneuern. Das praktische, nicht indes rechtü-
che Gegenstück zu dieser Maßnahme gegenüber Fremden ist die zeitliche oder ewige Stadt­
verweisung für den Rechtsbruch von Bürgern. Erscheint jedoch die Stadtverweisung, die 
ursprünglich ein Beugemittel war, schon bald eindeutig als Strafe, so ist die ewige Gefan­
genschaft eine Sicherungsmaßregel, wobei die Abgrenzungen aüerdings nicht immer ein­
deutig zu treffen sind. Ebenso bereitet es Schwierigkeiten, bei den unterschiedlichsten For­
men des realen Freiheitsentzuges zwischen der Festnahme zur bloßen Dingfestmachung so­
wie der Beuge- und Korrektionshaft und schüeßhch einer Freiheitsstrafe zu unterscheiden. 
Auch hier sind die Ubergänge fließend und nicht selten Elemente aller drei Haftarten ne­
beneinander zu entdecken. 

Beachtenswert ist ferner ein Wandel, der sich im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts in 
der Funktion der Urfehde einsteht. Bedeutete die Urfehde ursprüngüch aüein den Verzicht 
auf Rache für die Gefangenschaft, die man aus Anlaß einer Fehde oder eines Rechtsbruchs 
erhtten hatte, so tritt im Laufe der Zeit die Tatsache des Freiheitsentzuges allmählich in 
den Hintergrund und der ihr vorausgehende und sie veranlassende Rechtsbruch immer 
mehr in den Vordergrund. In der Urfehde bekennt der Rechtsbrecher die Verwerflichkeit 
seiner Tat, er verspricht Besserung und gelobt die Einhaltung der städtischen Satzungen. 
Die Urfehde wird damit zu einem dem Rat und der Stadt geleisteten Gehorsamsschwur, 
der an die Steüe einer an sich verwirkten, aber gnadenweise unter Auflagen erlassenen 
Strafe tritt. 

In gleicher Weise interessant sind die Mitteilungen zu den Anfängen der Arbeitsstrafe in 
Gestalt des Steinefahrens und Mauerbaus an den Stadtbefestigungen, die häufig an Steüe 
einer Haft oder Gefangenschaft treten. Verdienstlich sind schüeßhch die Ausführungen 
über die sozialen Folgen einzelner Sanktionen der städtischen Obrigkeit auf Rechtsbrüche 
(Stadtverweisung, ewige Gefangenschaft, Arrest, Gefängnis, Arbeitsstrafe) und die Reak-



Geschichte einzelne r Landesteil e un d Ort e 407 

tionen des Rats in der Auswahl der Sanktionsmittel auf ungewollte Nebenerscheinungen 
wie Bettelei, Vagabundentum, Landstreicherei und Strauchdiebstahl. Gerade in dieser 
Hinsicht leistet die Untersuchung einen wertvollen Beitrag zur Erforschung der Rechts­
wirklichkeit in der spätmittelalterlichen Stadt. 

Hamburg Götz L a n d w e h r 

H i l l e b r a n d , W e r n e r : Einführung in die Geschichte und Bestände des Stadtarchivs 
Goslar. Goslar: Geschichts- und Heimatschutzverein 1979. 70 S. m. 10 Abb. = Bei­
träge zur Geschichte der Stadt Goslar. H. 33. Brosch. 9,— DM. 

Im Vorgriff auf das seit Jahren geplante (und inzwischen erschienene *) Handbuch der 
Kommunalarchive in Niedersachsen legt Verf. eine Einführung in das von ihm seit 1961 be­
treute Archiv vor, dessen Unterbringung und Ordnungszustand erst jetzt wenigstens einen 
Zwischenbericht erlaube. 

Die Überlieferung für das Goslarer Stadtarchiv beginnt mit dem ältesten Archivregister 
von 1399 über die wichtigsten Privilegien. Darunter befindet sich als ältestes Diplom eine 
Urkunde Friedrich Barbarossas von 1188 über die Befreiung der Goslarer Bürger vom Art­
lenburger Elbzoll. Aufbewahrungsort der Urkunden war die Marktkirche, daneben wurde 
Schriftgut schon im Rathaus verwahrt. Außer den Urkunden gab es 1399 auch Akten und 
Amtsbücher. War zuerst der Stadtschreiber für das Archiv verantwortlich, so wohl später 
der Kämmerer. Die Archivalien lagen in Kisten, Schubladen und Fächern, die man noch 
heute besichtigen kann. Die FüUe der Ämter und Ämterherren für die zahlreichen kommu­
nalen Aufgaben ist dann seit dem 15. Jahrhundert ständig angewachsen, und die bekann­
ten stadtgeschichtlichen Ereignisse des 16. Jahrhunderts haben das Schriftgut weiter stark 
vermehrt. Erst 1630 erfahren wir wieder von einer neuen Ordnung und Verzeichnung der 
Archivalien. Es ist der Catalogus  archivi  Goslariensis.  Dieses sog. Söchtingsche Register 
versuchte, das wichtigste Schriftgut kapitelweise systematisch zu erfassen, allerdings mit 
geringem Erfolg. Die leidige Raumnot hielt auch im Goslarer Archiv weiter an, so daß die 
Archivalien bis in den Huldigungssaal, den ehemaligen Ratssitzungssaal, vordrangen und 
den Rat vertrieben. 1713 gab es bereits wieder ein neues „Register der Schubladen und Fä­
cher. . . M a n zählte jetzt 154 Akten- und Urkundengruppen. In der Folgezeit sind dann 
die Archivalien offenbar nicht in guter Hut gewesen. 

Erst als die Freie Reichsstadt 1802 preußisch und schließlich 1816 hannoversch wurde, 
ging man daran, die an vier Stehen untergebrachten Archivalien zu ordnen, aber auch dies­
mal ohne großen Erfolg, seit 1839 obendrein durch einen untauglichen „Archivar". Die 
politischen Veränderungen seit 1802 hatten indessen zahlreiche weitere Archivalien einströ­
men lassen, so etwa die der Stifte St. Simon und Judas und auf dem Petersberg, ferner das 
Schriftgut der Gilden und Innungen. Erst der Registrator Schlesinger begann 1853 endlich 
mit der Trennung der alten von der kurrenten Registratur, welch letztere er auch verzeich­
nete. Die Repertorisierung der Urkunden der erwähnten Stifte besorgte bis 1878 Ehr. Pacht, 
die Arbeit an den übrigen Urkunden setzte der Wernigeröder Archivar Dr. Jakobs fort. 

1 Vgl . obe n S . 309 . 
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Das ermöglichte erst die Herausgabe des fünfbändigen Goslarer Urkundenbuchs durch G. 
Bode (1893—1922). Das übrige Schriftgut ist dann von U. Hölscher von 1887 bis 1914 wei­
ter aufgearbeitet worden. 1907 zog das Archiv in das städtische Gebäude Marktstraße 1, 
wo ein eigenes Magazin angebaut wurde. Seit 1914 haben sich dann W. Wiederhold 
(hauptamtlich 1921—1931) und Theda Tappen um das Archiv verdient gemacht: 1924 
konnte ein Standortverzeichnis der Akten und Register vorgelegt werden, ferner entstan­
den wertvolle genealogische Hilfsmittel. 

Von 1948 bis 1961 war als erster Facharchivar der spätere Direktor des Bundesarchivs K. 
G. Bruchmann mit der Verzeichnung etwa eines Fünftels der alten Bestände vor 1802 be­
schäftigt. Aber erst seit 1962 nach dem Einzug in das städtische Verwaltungsgebäude 
Zehntstraße 24 und der nunmehrigen Zusammenführung aüer Archivalien und ihrer mo­
dernen Lagerung ist rationeüe Arbeit im Archiv mögüch. Die gesonderte Aufsteüung der 
historischen Bestände vor 1802 und der neueren Archivalien seit 1802 erfaßt jetzt das städ­
tische Schrifttum bis 1945, wobei die Verzeichnung der alten Bestände weitergeführt wird. 
Daneben gibt es umfangreiche nichtstädtische Provenienzen und Sarnrnlungen. Überra­
schend wurden 1973/74 unter einem hölzernen Fußboden im Rathaus über 1000 Briefe aus 
der Zeit um 1400 entdeckt, die gleichfalls noch der Verzeichnung harren. 

In einem zweiten Teil wird dann fachgerecht eine Übersicht über die Bestände nach Zeit 
und Umfang gegeben. Nützüche Angaben über die Verwaltungszugehörigkeit von Goslar, 
über Archivalien geistücher Institute in fremden Archiven, Bibüographien der gedruckten 
QueUen und Darstellungen sowie eine Übersicht über die Kirchenbücher beschließen das 
kleine Werk, das auch einige Zimehen abbüdet. AUes in aüem eine nützüche Hüfe für zu­
künftige Archivbenutzer. 

Braunschweig Richard Moderhack 

Rat und Domkapitel von Hamburg um die Mitte des 14. Jahrhunder ts . Teü 
3: Ergänzungen sowie Namen- und Sachweiser zu dem im Teil 1 und 2 edierten 
Schriftgut der seit 1336 ausgetragenen Streitigkeiten. Bearb. von Jürgen Reetz. 
Hamburg: Christians 1980. VIII, 161 S. = Veröffentüchungen aus dem Staatsarchiv 
der Freien und Hansestadt Hamburg. Bd. 9, Teil 3. Kart. 48,— DM. 

In dem großen Prozeß zwischen Rat und Domkapitel von Hamburg über die rechtliche 
Sondersteüung der Geistüchen und damit verbundene wirtschaftliche Fragen (z. B. Steuer­
freiheit u. a.) in den Jahren 1336—1355 ist die Korrespondenz zwischen dem Hamburger 
Rat und seinen Vertretern an der päpstlichen Kurie in Avignon (1337—1359) durch Ri­
chard Salomon ( t ) (vgl. Nds. Jb. 41/42,1969/70, S. 284 f.) und das eigentüche Prozeß­
schriftgut (1336—1356) durch Jürgen Reetz (vgl. Nds. Jb. 49, 1977, S. 404) ediert wor­
den. Letzterer hat nun zu beiden Teüen einzelne Ergänzungen sowie Namen- und Sachwei­
ser hinzugefügt. Zu den Ergänzungen gehört A) ein Verzeichnis der in beiden Teüen gro­
ßenteils edierten Acta Avinionensia, also ein gestraffter Auszug aus dem archivischen Be­
standsverzeichnis. B) steüt eine Liste der in Teü 1 wörtlich wiedergegebenen selbständigen 
Schreiben und originalen Urkunden in zeithcher Folge (1337—1358) dar. C) bringt Berich­
tigungen zu Teil 2, D) Ratsüsten und E) Editionen von 23 Urkunden über Vermächtnisse 
zu frommen Zwecken (1336—1340). 
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Die Bedeutung des für beide Teile geltenden Namenweisers (S. 42—123) liegt bei dem 
personengeschichtlichen Wert der Prozeßakten auf der Hand. Viele der Orte, Gewässer 
und Personen beziehen sich auf Nieder Sachsen und Bremen. Bei den Orten braucht man 
beispielsweise nur an Altkloster, Assel, Bardowick, Braunschweig, Bremen, Bremervörde, 
Buxtehude, Flögeln, Hannover, Hildesheim, Hittfeld, Hoya, Loccum, Lüne, Lüneburg, 
Neukloster, Osnabrück, Osten, Osterbruch, Ramelsloh, Riddagshausen, Rotenburg, Sta­
de, Uelzen zu denken. Das Sachregister erleichtert die kirchenrechtliche Auswertung der 
umfangreichen Prozeßakten i n hohem Maße. 

Mit der Edition ist die Veröffentlichung einer Geschichtsquelle abgeschlossen, die sich 
zunächst wegen der Menge des erhaltenen Materials, dann — nach dem Zweiten Weltkrieg 
— durch die erlittenen Verluste einer befriedigenden Auswertung zu entziehen schien. Sa-
lomon und Reetz haben es dennoch geschafft. Klar aufbereitet liegt nun der verwickelte 
Stoff als Ergänzung der kurialen Registerüberlieferung uns vor und vermittelt wertvoüste 
Einblicke i n die kirchliche Rechtsprechung. Für Hamburg und seine Nachbargebiete be­
sticht darüber hinaus die Fülle der personengeschichtlichen, topographischen und sozialge­
schichtlichen Angaben. 

Wolfenbüttel Joseph König 

Mi t e r l e b t e s . Berichte aus fünf Jahrzehnten hamburgischer Geschichte. Hamburg: 
Christians 1979. 101 S. = Vorträge u. Aufsätze, hrsg. vom Verein für Hamburgische 
Geschichte. H. 22. 

Der schmale Band, den wir hier nur kurz anzeigen können, da nur der erste seiner Bei­
träge auch niedersächsische Belange (Harburg!) berührt, enthält vier Vorträge von Män­
nern, die das Geschick der Stadt Hamburg als handelnde Pohtiker, Presse- oder Kirchen­
leute aktiv mitgestaltet haben. Ein fünfter, zugesagter Vortrag von Bürgermeister Edgar 
Enge lha rd konnte wegen des Redners Tod nicht mehr gehalten werden. 

Die Vorträge summieren gelebtes Leben, sind aus eigener lebendiger Anschauung, oft 
gestützt durch Aktenkenntnisse, geschrieben. Sie unterscheiden sich aber wohltuend von 
vielen Schriften, die der Rechtfertigung dienen sollen. Sie sind geprägt vom Streben nach 
absoluter, jeglichem Eigenlob ganz femer Sachlichkeit. Sie aüe bemühen sich im 
Ranke'sehen Sinne um eine klare Darstellung, ,,wie es gewesen ist". Daß gerade diese For­
derung gegen sich selbst von noch Lebenden besonders schwer zu erfüllen ist, dürfte jedem 
Leser einsichtig sein. Die vier Autoren sind ihr, die eine nicht gerade häufige Kombination 
von lebendiger Anteilnahme und strenger Distanz zum Gegenstand zur Voraussetzung hat, 
vorbildlich nachgekommen, so daß wir eine Sammlung vor uns haben, die, trotz Fehlens 
von Quellen- und Literatur angaben, von hohem zeitgeschichtlichen Wert ist. 

Am weitesten zurück reicht der Beitrag von Altbürgermeister Herbert W e i c h m a n n , 
,,Erste Begegnung mit Hamburg (1928)" (S. 9—30). Weichmann hat sich als Mitarbeiter 
Otto Brauns im preußischen Staatsministerium mit der Reichsreform, spezieü mit dem da­
mals bereits geplanten Groß-Hamburg-Gesetz, befaßt. Unter den Persönlichkeiten, mit 
denen er zu tun hatte, finden wir als Gegner auch Walter Dudeck, Oberbürgermeister des 
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damals noch preußischen (d. h. hannoverschen) Harburg. Weichmann zitiert auch lange 
Passagen aus einem Gespräch mit dem preußischen, inzwischen uralten und in den USA le­
benden Ministerialdirektor Hans Staudinger über das Groß-Hamburg-Problem. 

Altbürgermeister Kurt Sieveking schreibt über „Hamburgs erstes Jahr unter britischer 
Miütärregierung" (S. 31—47) und behandelt dabei auch den ganz von dem deutschen ab­
weichenden Regierungsstü der britischen Funktionsoffiziere. 

Erich Lüth, „Der Hungerwinter 1946/47 und die erste Regierungszeit Bürgermeister 
Max Brauers" (S. 49—75), schreibt als Journaüst (und ehemaüger Senatsdirektor) einen 
sehr lebendigen Bericht, der vor aüem von Brauer erzählt und sich vornehmlich auf ein of­
fenbar phänomenales Gedächtnis zu stützen scheint. 

Dagegen ist die abschüeßende nüchterne Büanz von Hans A. Mestern über „Die Ent­
stehung der nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche" (S. 77—101), welche die 
Vertragsverhandlungen bis zum Abschluß am 21. Mai 1970 behandelt, also in die aüer-
jüngste Zeit hineinreicht, vor aüem aus den Akten geschöpft. 

Der Titel der von Hans-Dieter Loose herausgegebenen Sammlung sagt genug: Miter­
lebtes! Also eine lebendige Verbindung von Historie und Poütik. 

Zur Nachahmung empfohlen! 

Hannover Carl Haase 

Heimatchronik des Landkreises Hannover. Von Edfried Bühler, Herbert Dro­
ste, Hans Georg Gmelin (u. a.). Köln: Archiv für deutsche Heimatpflege (1980). 
537 S. m. etwa 300 Abb., 4 Kt. als Beüagen. = Heimatchroniken der Städte und Krei­
se des Bundesgebietes. Bd. 49. Lw. 51,50 DM; Ldr. 63,50 DM. 

Der Kreis Hannover ist in seinem jetzigen Umfang im Jahre 1974 durch Zusammenle­
gung der alten Landkreise Burgdorf, Hannover, Neustadt a. Rbge. und Springe entstan­
den. Den historischen Werdegang eines solchen, aus verschiedenen Wurzeln hervorgegan­
genen und zwangsläufig noch nicht zu einer Einheit zusammengewachsenen Großkreises 
für ein breiteres Pubükum dar zustehen, kann naturgemäß kein leichtes Unterfangen sein. 
Der Leser einer Heimatchronik wird den lokalen Bezug nicht missen wollen, der Autor 
hingegen muß, um sich nicht in Einzelheiten zu verüeren, summarisch vorgehen und landet 
dann ziemlich schneü bei der allgemeinen Landes-, Kunst- oder Wirtschaftsgeschichte. 
Den Verfassern, durchweg ausgewiesenen Fachleuten, ist es indessen gelungen, einen Kurs 
zwischen beiden Extremen zu steuern und ein Buch vorzulegen, das sich nicht nur gut lesen 
läßt, sondern dessen Statistiken, Übersichten, ZusammensteUungen und Karten auch zum 
Nachschlagen einladen. In dem letztgenannten Zusammenhang sollte man auch die das 
letzte Drittel des Werkes (S. 329—510) bildenden Selbstdarsteüungen von Wutschaftsun­
ternehmen sehen. In Besprechungen anderer Bände der „Heimatchroniken" ist bisweüen 
bemängelt worden, daß vom Verlag diesen Selbstdarsteüungen aus kommerziellen Grün­
den zu viel Raum zugestanden werde. Meines Erachtens wird man in einigen Jahrzehnten, 
wenn die Finnengeschichten in Kurzform selbst Quellencharakter gewonnen haben, dar­
über anders denken. Übrigens findet man in dem vorüegenden Band an dieser Steüe auch 
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Informationen über Einrichtungen, die der Unkundige dort nicht unbedingt vermutet, so 
über den Flughafen Hannover-Langenhagen und die bekannten Wahrendorffschen Kran­
kenanstalten in Ilten und Köthenwald. 

Die Chronik selbst ist von sieben Autoren verfaßt. Horst R o h de berichtet einleitend 
über „Landschaft und Geologie" (S. 7—18); Hans-Günter P e t e r s stellt im anschließen­
den Kapitel ,,Ur- und Frühgeschichte" (S. 19—44) das archäologische Fundgut des Land­
kreises in einen größeren Zusammenhang und beschreibt detailliert die frühgeschichtlichen 
Befestigungsanlagen des 9. bis 11. Jahrhunderts. Die eigentliche historische Darsteüung 
haben sich Waldemar R ö h r b e i n („Aus der Geschichte des Landkreises Hannover zwi­
schen 800 und 1800", S. 45—146), Herbert D r o s t e („Verwaltungsgeschichte des Land­
kreises Hannover 1800—1974", S. 177—236) und Diedrich Saa l fe ld („Wirtschaftsge­
schichte", S. 239—308) aufgeteilt. Dabei enthält der verwaltungsgeschichtliche Abschnitt 
auch allgemeingeschichtbche Passagen wie etwa eine Schilderung der Judendiskriminie­
rung und -deportation in den Altkreisen Springe und Neustadt. Die Ausführungen von Ed-
fried Btihler über „Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft im Landkreis Han­
nover, Strukturwandel und Entwicklung nach 1945" (S. 309—327) schließen zeitüch an 
den im wesentlichen mit dem Jahre 1945 endenden Beitrag von Saalfeld an. Das kunstge­
schichtliche Kapitel („Kunstdenkmäler des Landkreises Hannover", S. 147—173) hat 
Hans Georg G m e l i n zum Verfasser. Sämtlichen Beiträgen sind sorgfältig gearbeitete Lite­
raturverzeichnisse beigegeben, die aüen Ansprüchen genügen. 

Den guten Gesamteindruck, den die Heimatchronik hinterläßt, stört neben der mangel­
haften technischen Qualität einzelner Abbildungen allenfalls der gründlich mißlungene In­
dex. Daß, um nur zwei Beispiele anzuführen, der General von Alten dort unter „Karl" 
und der „Baumeister" Ernst von Bändel unter , ,von" zu suchen ist, kann man nur mit 
Kopfschütteln registrieren. 

Hannover Jörg Wal te r 

Sievers , H e i n r i c h : Hannovefsche Musikgeschichte. Dokumente, Kritiken und Mei­
nungen. Band I: Von den Anfängen bis zu den Befreiungskriegen. Tutzing: Schneider 
1979. XII, 373 S. Lw. 70,— DM. 

Der Verf. ist ein profunder Kenner der Musikgeschichte Hannovers. Davon zeugt bereits 
der 1956 für die Enzyklopädie „Die Musik in Geschichte und Gegenwart" geschriebene 
Artikel „Hannover (Stadt)". Hier nun folgt eine ausführliche Darstellung des dort in ge­
drängter Form Zusammengefaßten. Das dabei verfolgte methodische Konzept steht unter 
dem Leitgedanken: „Die hier vorhegende Abhandlung weicht bewußt von der üblichen 
Art lokal gebundener Musikgeschichte ab. Sie legt zwar den roten Faden durch die histo­
risch verbürgten musikalischen Ereignisse und Zustände, versucht jedoch in jeweils abge­
schlossenen Kapiteln die wesentlichen Momente der musikbezogenen Begebenheiten zu 
verankern. Dadurch soll weiteren Forschungen Ausgangs-, aber auch Angelpunkt angebo­
ten werden." 

So erfährt der Leser Wissenswertes über die musikalische Frühzeit, in der vor aüem die 
Marktkirche von Bedeutung ist, welche später auch Wirkungsstätte des ersten lutherischen 
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Kantors Andreas Crappius (+1623) und des bedeutenden Organisten und Sweelinck-
Schülers Melchior Schildt (j" 1667) sein wird. Die Hannoversche Hofkapelle tritt 1636 mit 
der Erhebung der Stadt zur Residenz Herzog Georgs von Calenberg ins Licht. In diesen 
Zusammenhang gehört die musikalische Beratertätigkeit, die Heinrich Schütz den drei wei­
fischen Herzogtümern zugutekommen ließ. Durch die äußerst begabte Calenberger Prin­
zessin Sophie Charlotte — Widmungsträgerin von Corelüs op. 5 —, die 1684 den späteren 
Preußenkönig Friedrich I. heiratete, entfaltet sich in Berlin erstmalig eine musikalische 
Blüte. Auf dem Opernsektor ist es vor aüem die Venezianische Oper, die in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts einflußreich ist und von den Weifenherzögen immer wieder an 
Ort und Steüe „studiert" wird. Andererseits machen sich in der Hofkapelle auch 
französisch-Lullysche Einflüsse geltend, so daß es in Hannover schon frühzeitig zu Annä­
herungen an einen „Vermischten Geschmack" kommt. Breiten Raum nimmt die Darstel­
lung des Wirkens Agostino Steffanis ein, der immerhin 10 Opern für Hannover schrieb 
und als gewiegter Diplomat an den Verhandlungen um die Durchsetzung der Kurwürde 
Herzog Ernst Augusts beteiligt war. Die Erörterungen zur Nachwirkung des nur neunmo­
natigen Hannover-Aufenthaltes des damals 25jährigen Händel aüerdings scheinen — trotz 
der mit dem Jahr 1714 anhebenden engen Beziehungen Hannovers zu England — mit fast 
100 Druckseiten den Rahmen der Abhandlung zu sprengen, geht Sievers doch bis zu han­
noverschen Händelaufführungen des Jahres 1979. Die Betrachtungen über das Musikleben 
im 18. Jahrhundert stützen sich schwerpunktmäßig auf Inserate der „Hannöverischen An­
zeigen", denen über 50 Seiten gewidmet werden und die sich vorrangig auf Gastspiele 
durchreisender Virtuosen und Operntruppen beziehen. 

Beim Lesen des Buches drängt sich zunehmend die Frage auf, ob es unbedingt nötig ge­
wesen wäre, es auf zwei Bände anzulegen. Vieles hätte sich sicherlich unschwer in Klein­
druck oder Fußnoten unterbringen lassen, so mindestens die Seiten 95/96, 104/105, 
174—190, 247—250, 269—324. Leider ist der Anmerkungsapparat schwer auffindbar, da 
jeweils immer erst am Kapitel-Ende befindlich, was das Nachschlagen zu einer ermüden­
den Sache macht. Die Anmerkungen selbst sind unterschiedlicher Qualität — Quellenan­
gaben fehlen merkwürdigerweise ausnahmslos, die Sekundärliteraturangaben tragen teil­
weise das Signum des Überflüssigen (MGG-Hinweise). Man wünschte sich insgesamt eine 
stärkere Straffung und Profilierung des Stoffes, da die Aufmerksamkeit des interessierten 
Lesers durch allzu viel thematisch nicht volhntegriertes Detailmaterial — vor allem gegen 
Schluß — bisweilen arg strapaziert wird. 

Alles in aüem stellt die verdienstvolle Arbeit des Autors eine Fundgrube für den lokal­
engagierten Musikforscher dar, und man darf auf das Erscheinen des zweiten Bandes — 
der dann auch das Personen- und Sachregister für den ersten Band bringen soü — ge­
spannt sein. 

Detmold Richard M ü l l e r - D o m b o i s 

Schwarz , Br ig ide : Der „Pfennigstreit" in Hüdesheim 1343. Untersuchungen zur Sozi­
algeschichte des mittelalterhchen Hildesheim. Hildesheim: Bernward 1978. 159 S. m. 
7 Abb., 2 Schaubildern u. 5 Übersichten. = Schriftenreihe des Stadtarchivs u. der 
Stadtbibhothek Hüdesheim. 6. Kart. 
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Die Arbeit entstand im Zusammenhang mit Lehr- und Vortragstätigkeit (1973/76). Sie 
gehört zu den um Ausblick wie um Spezialprobleme bemühten Untersuchungen, die nötig 
sind, damit allzu bündig wertende Bemerkungen gerade zu den schwierigen Fragen inner­
städtischer Auseinandersetzungen überholt werden können. So liegt hier ein Beitrag vor 
sowohl zur Lokalgeschichte — der insbesondere über J. H. Gebaue r (Geschichte der 
Stadt Hildesheim, 1922) hinausführt — als auch zu sachhch, räumlich und zeitlich akzen­
tuierten Vergleichen, zu denen die Verf. vor allem auf Maschke und Ehbrecht verweist. 

Der Mängel der Quellenlage speziell für Hildesheim ist sich B. Schwarz sehr bewußt. 
Lohnend sei die Beschäftigung mit dem Thema gleichwohl, weil 1. die Zeitgenossen bei al­
ler Verschwiegenheit über Einzelheiten wie über Zusammenhänge das fragliche Ereignis 
für einschneidend gehalten hätten, 2. Literaturmeinungen divergierend und unbefriedi­
gend seien, aber 3. neuere Methoden mittelalterlicher Stadtgeschichte, nämlich solche mit 
sozial- und strukturgeschichtlichem Ansatz, Hoffnungen auf Erträge auch beim Fehlen 
bislang bevorzugter Quellen böten. Allerdings gebreche hier der Absicht der ,Protest'-
Forschung, durch erkennbare Höhepunkte von Auseinandersetzungen zum „Alltagsleben 
der »stummen Masse' der Bevölkerung" vorzudringen, wiederum die Materialgrundlage. 
So nimmt die Verf. die „umgekehrte Blickrichtung von der normalen auf die Krisensitua­
tion". Sie forscht in der Zeit vor dem ,uplop' (seit ca. 1320) „nach institutionellen Rah­
menbedingungen, objektiven Gründen und Anlässen für hinreichende Unzufriedenheit 
und Hinweisen auf subjektives Bewußtsein von der Unerträglichkeit der Lage" und sucht 
für die Zeit danach (bis ca. 1360) „über Kontinuitäten und Diskontinuitäten" (insbesonde­
re der Außen- und Finanzpolitik, der Ratszusammensetzung und des Einflusses der .regio­
nal' organisierten ,Meinheit' sowie der .personal' organisierten Zünfte) „Informationen 
zu gewinnen, die Rückschlüsse auf die Schwere der Auseinandersetzungen und das Kräfte­
verhältnis der Kontrahenten zulassen". 

Im ersten Teil der Arbeit (Vorgeschichte und Voraussetzungen des ,uplop\ S. 9—41) 
bilden der das Verhältnis Stadt-Stadtherr berührende Streit um den .Bischofsthron' seit 
1331 und die belastenden Auswirkungen der Bistumsfehde auf die Bevölkerung die Aus­
gangspunkte. Die Darlehenspolitik des Rates, auf die vermögende Kreise außerhalb der 
ständisch zunehmend verfestigten Ratsschicht keinen Einfluß gehabt, gegen die sie wahr­
scheinlich Unwillen entwickelt hätten, und die außerordentliche (lOVoige) Vermögenssteu­
er von 1342 werden, soweit Quellen und methodischer Ansatz es zulassen, näher unter­
sucht, bis die Autorin über „Die Verfassungs- und Sozialstruktur Hildesheims vor dem 
,uplop'" (Ratsgeschlechter/Meinheit/Zünfte) zu dessen namengebendem (bloßen) Anlaß, 
dem sog. Pfennigstreit, gelangt. Er entzündete sich an Münzfragen aus den Verhältnissen 
Rat-Bischof und private Pfandbesitzer-Rat, die in ihren — nur zu vermutenden — Lösun­
gen einzelnen Bevölkerungsteilen nicht einsichtig gewesen sein und sie in unterschiedlichem 
Maße getroffen haben werden. Des anhaltend, aber womöglich weiterführenden Hypothe­
tischen wegen ist der Pfennig-Komplex knapp gehalten, wird daraus ableitbarer ,unwille' 
nur dem addiert, was aus äußerer Lage ,der Stadt', Ratspolitik und Sozialstruktur wahr­
scheinlich zu machen war. 

Deutlicher treten nun im zweiten Hauptteil der Arbeit wiederum weniger der ,uplop' als 
seine Folgen hervor (nur S. 41 f. zu S. 42—67). Wie auch bei anderen innerstädtischen 
Auseinandersetzungen sind Änderungen der Verfassungsnormen gemessen am Grad tat­
sächlichen personellen Wandels, der über intensive Prosopographie erfaßt werden soll 
(auch für Genealogen interessanter Anhang S. 74—99). Man kann nun glauben, daß Ge-
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bauers Ansicht, ,der Handwerker und der gemeine Mann' habe jetzt mitregiert, nicht zu­
trifft, sondern daß sich bereits in einer Phase ,,größere(r) Einwirkungsmögüchkeiten" 
„breitere(r) Volkskreise" u. a. mittels eines Kompromisses über die neue Ratsverfassung 
seit längerem Herrschende mit den im Zwischenregime emporgekommenen Vermögenden 
zu einer ,,neuen, homogenen Führungsschicht vereinen, die den Rat dominiert, aber nicht 
mehr aüein beherrscht" (S. 70) — wie andernorts im Spätmittelalter. 

Aüerdings muß sich die Verf. mit der Bestimmung des ,uplop' als „traditionelle, legiti­
me und geordnete Demonstration der Bürgerschaft zur Bekundung von Unzufriedenheit 
mit dem Rat" (S. 69; ähnlich S. 42: so sei es „im Sprachgebrauch der Zeit") einiges fragen 
lassen: Wieweit ist regelhafter Ausdruck von Unwille zugleich „legitim", wieweit lassen 
sich „Übergriffe" vom ,uplop' trennen, welches Maß an Spontaneität ist denkbar? — 
welch letztere Frage, etwa von Maschke, auch Ehbrecht (1974) nicht beantworten konnte. 
Auf die noch ungeklärte Bestimmung von ,Meinheit' und ihrem Verhalten hat Schwarz­
wälder (zuletzt Hans. GeschBU. 98,1980, S. 148) hingewiesen. Überlegenswert bleibt auch, 
ob sich Ratsherren (-familien) und andere Vermögende vor dem ,uplop\ wie analytisch 
vorgenommen, auseinanderdividieren lassen: Die personelle Vertretung in einem zahlen­
mäßig ja begrenzten Rat mochte weniger wichtig sein als die implizite Wahrnähme ihrer In­
teressen, und die konnte bei gleicher wirtschaftücher Grundlage der Vermögenden inner­
halb und außerhalb des Rates naheüegen. Wünschenswert wäre also eine genauere Bestim­
mung auch der Wirtschaftsstruktur: war Fernhandel nun in Hildesheim wichtig oder nicht 
(vgl. S. 5 mit Anm. 271)? Überhaupt kämen eine Beseitigung der Mängel in der Charakte­
risierung ,der Stadt' (die die Verf. allzu oft als Einheit interessiert sein oder handeln läßt) 
— etwa von der Zuordnung Hildesheims zum wendischen Quartier der Hanse (S. 31), der 
kommentarlosen Übernahme eines Stadtplans von (Gebauer) 1769 für das 14. Jahrhundert 
bis zur Behauptung, jeder Haushalt habe Vieh gehalten (S. 18) — und eine größere begriff-
üche Schärfe — u. a. bei .Krise', ,Normalsituation' und ,EinwirkungsmögÜchkeiten' — 
der verdienten Berücksichtigung dessen zugute, was die Verf. im Detail und grundsätzlich 
beachtet oder neu dargesteüt hat. 

Zu diesen Positiva zählen jenseits der Schilderung der lokalen Ereignisse immerhin Hin­
weise darauf, wie ein Rat über Darlehenspolitik unter den Druck von Geldgebern geraten 
konnte, daß Außen- und Innenpolitik (bzw. deren Folgen als spezifische Belastung von Be­
völkerungsteilen) stärker im Zusammenhang gesehen werden soüten, daß also auch Kräfte­
verhältnisse in der Sozialstruktur beachtlich von Außenbeziehungen (nicht nur des „sozia­
len Systems" ,der Stadt') abhängen, daß so etwa in Hüdesheim bei Beziehungen zwischen 
Rat und Gewerbeorganisationen zwischen bischofs-nahen Ämtern und rats-nahen 
(Handwerks-)Gilden zu unterscheiden ist, und allgemein — das sei hier nicht weiter expli­
ziert — Hinweise auf die »indirekte* Roüe von Mittelschichten: ihre Nutzbarkeit für ande­
re, die eher über ihre poütische Bedeutung entscheidet als ihre eigene Poütik. 

Selbst bei der in Hüdesheim so ungünstigen Quellenlage lassen sich auf diese Art Anre­
gungen für die aügemeine Erforschung städtischer Unruhen nehmen. Umgekehrt hat sich 
auch die Verf. für »ihren' Faü um geographisch und thematisch weitergreifende Literatur 
bemüht — die sich für Sozialstruktur und Unruhen nutzbringend mit solcher über andere 
Städte (z. B. Bremen) ergänzen läßt. (Übrigens sind einige angeführte Werke im Neudruck 
zugänglich und wären vielleicht für die Hildesheimer Personenforschung noch H. Schlot­
ters Ratslisten, 1975/77, zu berücksichtigen gewesen.) Wenn sich in der hier angezeigten 
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Studie das Grundproblem der Aussagemöglichkeiten von Einzeldaten auf Lagen, Interes­
sen und Verhalten wieder einmal nicht lösen ließ (vgl. Schwarzwälder): sogar die Betrach­
tung des ,Pfennigstreits' zahlt sich aus 1 . 

Hamburg Jürgen E l l e rmeye r 

1 Ein e Zusammenfassun g veröffentlicht e B . Schwar z in : Städtisch e Führungsgruppe n un d Gemeind e 
in de r werdende n Neuzeit , hrsg . vo n W . Ehbrecht , Köln/Wie n 198 0 (Städteforschung . Reih e A , 
Bd. 9) , S . 99—113 . 

Die H a n d s c h r i f t e n des G y m n a s i u m A n d r e a n u m im S t a d t a r c h i v zu H i l d e s ­
he im. Beschrieben von Doris F o u q u e t - P l ü m a c h e r in Zusammenarb. mit Helmar 
Här t e l u. Marlis S t ä h l i . Wiesbaden: Harrassowitz 1978. 63 S. = Mittelalterliche 
Handschriften in Nieder Sachsen. H. 3. Brosch. 18,— DM. 

Mit dem vorliegenden Katalog der Handschriften des Andreanums in Hildesheim hat die 
„Arbeitsstelle zur Handschriftenerschließung Niedersachsens in der Herzog-August-
Bibliothek Wolfenbüttel" nach den Handschriften der Stiftsbibliothek zu Gandersheim, 
1978 (bespr. i n dieser Zeitschr. 51, 1979, S. 386 ff.), in rascher Folge einen weiteren 
Kleinstbestand einer geistlichen Institution Niedersachsens erschlossen und damit benutz­
bar gemacht. 

Die heute im Stadtarchiv Hildesheim aufbewahrten 17 Handschriften des 14. bis 18. 
Jahrhunderts haben, wie nicht anders zu erwarten, eine wechselvolle Vergangenheit hinter 
sich. Zusammen mit 65 Inkunabeln bedeuten sie im wesentlichen den eher kläglichen Rest 
der ehemaligen Bibliothek des Franziskanerklosters St. Martini in Hildesheim (gegr. um 
1240—46), eines Klosters, dessen Kirchenruine im Stadtbild Hildesheims noch heute an die 
Schrecken und Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges erinnert. Die Geschichte der Bücher­
sammlung des Franziskanerklosters bleibt über weite Strecken i m Dunkel. Bekannt ist, 
daß sich das Kloster in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts eine neue Bibliothek aufge­
baut hat; aus dieser Zeit rührt bezeichnenderweise die Mehrzahl der überlieferten Hand­
schriften. Ähnliche Bibliotheksneugründungen sind aus einer ganzen Reihe von Stiftern 
und Klöstern jener Tage geläufig (Bearb. nennen die Stiftsbibliothek Gandersheim, die Bi­
bliotheken des dortigen Marienklosters und des Klosters Clus) und sind nicht nur mit den 
vielfältigen Reformbestrebungen des 15. Jahrhunderts, sondern auch mit dem Wandel des 
Büchermarktes durch das Aufkommen des Buchdrucks in Einklang zu bringen. Der über­
wiegende Teil der Handschriften gelangte nach Einführung der Reformation in Hüdesheim 
in die Stadtkirche St, Andreas und von dort um die Mitte des 17. Jahrhunderts in die Bi­
bliothek des Gymnasiums Andreanum, wo sie 1876 zum ersten Mal summarisch beschrie­
ben wurden. Seit 1973 haben die Handschriften im Stadtarchiv Hildesheim eine — hof­
fentlich — würdige Heimstatt gefunden. 

Die Zugehörigkeit zur ehemaligen Klosterbibliothek von St. Martini ist nur bei vier 
Handschriften (Andreanum 2, 10, 13, 14) eindeutig durch Besitzvermerke belegt, bei den 
übrigen allerdings mit großer Sicherheit zu vermuten. Bearb. verweisen nicht zu Unrecht 
auf die Ähnlichkeit der „Spuren bibliothekarischer Ordnungstätigkeit", die an den Kodi-
zes zu finden sind. Der Entstehungsort läßt sich bisher nur für Andreanum 10 (Erfurt) und 
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Andreanum 13 (Hildesheim) sicher bestimmen. Das Äußere der übrigen Kodizes, meist go­
tische Blinddruckeinbände mit unterschiedlicher Ausstattung, weist zumindest auf ver­
schiedene Entstehungsorte hin, bei einer Klosterbibliothek wie dieser, die ihre Bestände 
nicht selten Seelgerätsstiftungen verdankt, nicht weiter verwunderlich. Im übrigen handelt 
es sich auch hier wie in Gandersheim fast ausnahmslos um Papierhandschriften, aüein mit 
Andreanum 2 und 8 hegen Mischhandschriften vor, so daß man wohl gleichfaüs annehmen 
darf, daß ältere (?) Teüe der Bibliothek den destruktiven Weg durch die Buchbindereien 
gegangen sind. 

Inhaltlich streuen die Handschriften recht weit. Für die franziskanische Theologie sind 
die Schriften Hermann Etzens (Andreanum 10,13, Hüd. StadtA HA 481) bedeutsam; dies 
hat bereits Ludger Meier hinreichend gewürdigt. Etzen, der zum phüosophisch-
theologischen Lehrpersonal der sächsischen Minoritenprovinz gehörte, tritt bei Andrea­
num 10 sogar als Buchbesitzer, Autor und Schreiber zugleich auf. Aus seinem Besitz 
stammt zudem die Petrarca-Handschrift Andreanum 2. Aus dem überschaubaren Bestand 
sind zu nennen die Dekretalenkommentare der Kanonisten Johannes Nicoletti von Imola 
und Nicolaus de Tudeschis (gen. Panormitanus) (Andreanum 1), juristische Schriften des 
Adam Teutonicus und des Bartholomäus von Pisa (de San Concordio) (Andreanum 4, 6, 
14); hinzu treten theologische Standardwerke wie etwa Auszüge aus den „Praelectiones su­
per Sapientiam Salomonis" des Robertus Holcot, einem Werk, das bekanntlich in weit 
über 100 Handschriften und zahlreichen Drucken Verbreitung gefunden hat (Andreanum 
12), ferner eine Psalmenerklärung (Andreanum 4), das Glossenwerk, der „Mammotrec-
tus", des Johannes de Marchie (Andreanum 7) und der populäre „Belial" (Consolatio 
peccatorum seu  Iis Christi et  Belial coram  Salomone  iudice)  des Kanonisten Jacobus Paüa-
dini de Teramo sowie katechetische Schriften und Predigtsammlungen. 

Die erhaltenen 15 mittelalterhchen Handschriften sind sowohl zahlenmäßig zu beschei­
den als auch vom Inhalt her zu wenig signifikant, um als beispielhaft für eine Franziska­
nerbibliothek des ausgehenden Mittelalters gelten zu können; zu vieles gehört dem kloster-
bibüothekarischen Standardrepertoire an, einiges hat wohl nur der Zufall in die Reposito-
rien der Bibüothek geführt. Eine endgültige Bewertung wird nur eine Synopse des erhalte­
nen Gesamtbestandes, also der erhaltenen 65 Inkunabeln und der Handschriften ermögli­
chen; letztere aüein reichen in dieser Zeit für eine solche Analyse längst nicht mehr aus. 

Die sorgfältigen Beschreibungen der 15 mittelalterhchen und zwei neuzeitlichen Hand­
schriften folgen im wesentüchen den Richtünien der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
zur Handschriftenkatalogisierung. Erfreuüch ist festzustehen, daß die Bearb. sich nicht 
sklavisch an das vorgegebene, recht starre Formular dieser Richtlinien gehalten, sondern 
eher die Tradition früherer Wolfenbütteler Handschriftenkataloge fortgeführt haben. Der 
Informationswert des Handschriftenkataloges ist damit zweifeüos erhöht, der Katalog vor 
aüem — und dies ist auch bei einer solchen Pubükation nicht zu unterschätzen — lesbar 
geworden. Der interessierte Benutzer wird dies sicher dankbar vermerken. Die Praxis zeigt 
m. E. deutüch, daß einige der durch die Richtünien der Handschriftenkornrnission vorge­
gebenen Katalogisierungsregeln dringend einer Überprüfung bedürfen. So ist beispielswei­
se für denjenigen, der sich intensiv mit den beschriebenen Handschriften befaßt, der Hin­
weis auf das vorhandene Wasserzeichen „ähnlich Briquet", „sehr ähnlich Briquet" vöüig 
entbehrlich, zumindest keineswegs hüfreich; dafür soüten wichtigere Teile der Handschrif­
tenbeschreibung an Ausführlichkeit gewinnen. Den Bearb. des vorüegenden Kataloges ist 
dies ohne Zweifel bekannt, doch mußten sie sich bisweüen den Sachzwängen beugen, ha-
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ben aber wie schon bei der Beschreibung der Gandersheimer Handschriften einen gangba­
ren Weg im oben bezeichneten Sinne gewiesen. 

Der Katalog wird durch ein Namen-, Orts- und Sachregister (in einem Alphabet) und 
durch ein Initienregister erschlossen; hilfreich ist zudem die „Übersicht über die Signatu­
ren des Handschriftenbestandes 53 im Stadtarchiv Hildesheim" (Signaturenkonkordanz). 

Mit der Abbildung des Blattes 98r aus Hermann Etzens „Commentarius in quartum li-
brum sententiarum" scheint ein sinnvoller Anfang in bezug auf die Ausstattung künftiger 
Kataloge gemacht worden zu sein: bedenkenswert ist sicher ein umfangreicherer Tafelan­
hang ausgewählter eindeutig datierter Handschriften, der nicht nur die Überprüfbarkeit 
erleichtert, sondern darüber hinaus für den Handschriftenvergleich und gegebenenfaüs 
auch für den akademischen Unterricht gute Dienste zu leisten imstande wäre. 

Berlin Detlev Hellfaier 

Kauf hold, Karl Heinrich: Das Handwerk der Stadt Hildesheim im 18. Jahrhundert. 
Eine wirtschaftsgeschichtliche Studie. 2. überarb. Aufl. Göttingen: Schwartz 1980. 
XIII, 313 S. = Göttinger Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Bd. 5. Kart. 
34,— DM. 

Diese Arbeit, die auf eine Dissertation aus der Schule von Wilhelm Abel zurückgeht und 
in 1. Auflage 1968 als Bd. 13 der Göttinger handwerksgeschichtlichen Studien erschienen 
ist (vgl. die Besprechung von A. Timm in dieser Zs., Bd. 41/42, 1970, S. 289), wird hier­
mit in überarbeiteter Fassung neu vorgelegt. Sie entspricht der methodischen Ausrichtung, 
die Abel vor einem Jahrzehnt zum Ansatz einer neuen handwerksgeschichtüchen For­
schung erklärt hat (vgl. Göttinger handwerksgeschichtliche Studien Bd. 16/1970) und die 
als „quantitative" oder „neue" Methode die heutige Sozial- und Wirtschaftsgeschichts­
schreibung maßgebhch bestimmt. Auch die Thematik ist unverändert aktuell; das Hand­
werk als sozioökonomisches (wie auch kultursoziologisches) Phänomen wird derzeit auf 
breitester Grundlage aufgearbeitet. 

In der vorüegenden Fallstudie will Verf. anhand aller verfügbaren Daten die „konkrete 
wirtschaftliche Lage des Handwerks, ihre Entwicklung und deren Ursachen" im Hüdes­
heim des 18. Jahrhunderts offenlegen. Er hat dieses Arbeitsziel zweifeüos weitgehend er­
reicht. Im Ergebnis wird nicht nur die bekannte These von Stagnation und Niedergang des 
Handwerks zu Ausgang des Anden rigime  bestätigt; mit Hüfe von sorgfältig erarbeiteten 
Datenreihen über die Berufsgüederung, Betriebsgrößen, Nominallöhne, Preisentwicklung 
usf. und unter Berücksichtigung der den Bezugsrahmen büdenden politischen und wirt­
schaftlichen Faktoren im HUdesheimer Raum ist Verf. eine differenzierte Strukturanalyse 
der gewerbhchen Wirtschaft am Vorabend der industriellen Revolution gelungen. Die an­
haltende Tendenz zur Übersetzung, der Mangel an Nachfrage, eine zunehmende Konkur­
renz großgewerbücher Betriebsformen bereiteten damals eine Situation vor, die den Tief­
stand des städtischen Handwerks in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kennzeichnet. 

Dortmund Gustav Luntowski 

27 Nds . Jahrb . 5 3 
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Geschichten aus dem Kloster Loccum. Studien, Bilder, Dokumente. Hrsg. von 
Horst Hirschler und Ernst Berneburg. Hannover: Lutherhaus Verlag (1980). 232 
S, m. zahlr. Abb. Kart. 19,80 DM. 

Das Kloster Loccum gilt im allgemeinen als die bedeutendste Zisterzienser-Gründung in 
Niedersachsen. Mit dem Werk „Geschichten aus dem Kloster Loccum" wird nicht beab­
sichtigt, die Entwicklung des Klosters aufzuzeigen, das in der Mitte des 12. Jahrhunderts 
gegründet wurde, erst Ende des 16. Jahrhunderts zum Protestantismus übertrat *und als 
klösterliche Einrichtung die Säkularisation überlebte; vielmehr woüen die Herausgeber mit 
ihrer Sammlung von Aufsätzen, Auszügen aus Urkunden und Chroniken einige Schlag­
lichter auf die Geschichte des Klosters werfen. Die Beiträge befassen sich u. a. mit der 
Wirtschaftspoütik des Klosters im Mittelalter, dem Leben der wichtigsten Äbte, der Ent­
wicklung gottesdienstlicher Formen, wie der „Hora", mit der Entstehung des Predigerse­
minars im 19. Jahrhundert, den Wandmalereien Eduard von Gebhardts, den heutigen 
Aufgaben des Klosters und seinen Beziehungen zur Landeskirche und zur Gemeinde Loc­
cum. 

Darstellungsweise und Intention des Buches machen es verständlich, daß eine Reihe hi­
storischer Fragen offenbleiben muß; deutüch wird aber, wie es dem Kloster gelungen ist, 
sich den unterschiedlichen Zeitverhältnissen anzupassen und kirchüche Aufgaben bis in die 
Gegenwart hinein wahrzunehmen. Wünschenswert wäre es gewesen, wenn das kolonisato­
rische, kulturelle und kirchliche Wirken der Zisterzienser Loccums in der vorreformatori-
schen Zeit noch stärker gewürdigt worden wäre. 

Hannover Hans-Georg A  s c h o f f 

Erbregister des Amtes Lüne von 1669. Bearb. von Hermann Vogelsang. Hildes­
heim: Lax 1979. XVI, 190 S., 1 Kt., 8 Tab. im Anh. = Veröffentlichungen der 
Historischen Kommission für Niedersachsen u. Bremen. XXXIV: Quellen zur Wirt­
schafts- u. Sozialgeschichte Niedersachsens in der Neuzeit. Bd. 5. Kart. 72,— DM. 

Anzuzeigen ist das zweite Erbregister, das nunmehr in dieser Reihe im Druck erschienen 
ist. Deshalb ist zu fragen, welche Vorteile der landesgeschichtlichen Forschung hieraus er­
wachsen. Auf einen grundsätzlichen Unterschied ist dabei zu verweisen: Bei der Benutzung 
des Originals im Archiv ist das zusätzliche Bestehen ergänzender Archivalien möglich. Das 
gedruckte Buch steht dagegen für sich aüein. Die Rezension muß sich daher auf das be­
schränken, was die Queüe für sich genommen leisten kann. 

Die Antwort für das anzuzeigende Erbregister ist eng mit seinem Entstehungszweck 
verknüpft. Immerhin fünf Vorläufer scheinen ihm nicht genügt zu haben, sonst hätte Her­
zog Georg Wilhelm nicht am 22. Mai 1666 angeordnet, erneut den Grundbesitz, die Ge­
rechtsame und vor aüem die daraus zu erwartenden Einnahmen zu beschreiben. Inwieweit 
der Amtmann Wilhelm Meyer dieser Aufgabe bis Weihnachten 1669 gerecht wurde, ließe 
sich nur entscheiden, wenn die wesentüchen Punkte der herzoglichen Anordnung dem 
Vorwort des Herausgebers beigefügt wären. 
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Der Amtmann erfaßte zuerst alle zum Amt gehörigen Gebäude, wobei er selten bautech­
nische Details anfügte, im wesentlichen gleicht die Beschreibung einer Aufzählung* Etwas 
genauer skizzierte er die Gärten und Amtsländereien. Ihre Größe wird durch die Aussaat­
menge gekennzeichnet, mit Sicherheit ein recht grobes Verfahren. Ähnlich verfuhr man bei 
den Wiesen, wo die Anzahl der zu erwartenden Fuder Heu angegeben wurde. Beim Acker­
land rechnete man im ganzen Amt ungefähr mit dem Dreifachen der Aussaat bei der Ern­
te, womit ungefähr die untere Grenze der Anbauwürdigkeit erreicht wurde. Daneben spiel­
te die Festlegung der einzelnen Grenzen damals eine nicht geringe Rohe, nicht zuletzt der 
des Amtes. Sie wurde zwar genau erfaßt, war aber nicht in jeder Hinsicht gültig. So besaß 
das Amt nahezu gleichviel grundzinspflichtige Untertanen in den benachbarten Ämtern 
wie im eigenen. Umgekehrt beanspruchten andere Ämter Leistungen von den Untertanen 
im Amt Lüne. Der Streubesitz früherer Grundherren zeichnet sich in diesen verworrenen 
Verhältnissen deutlich ab. Aber auch für die Dienstpflicht war die Amtsgrenze nicht in je­
dem Faüe bindend. Diese nicht gerade übersichthche Lage war wohl der Antrieb, die ver­
schiedenen Ansprüche in einer Karte zu veranschaulichen. Sie mußte, um aüe Verschieden­
heiten zu spiegeln, farbig angelegt werden. Bei der einfarbigen verkleinerten Wiedergabe 
vermag sie ihrem ursprünglichen Zweck nicht mehr zu genügen. 

Der Hauptteü der Queüe ist den verschiedenen Einnahmen gewidmet. Ihre Zahl ist ver­
wirrend, ihre Bedeutung im einzelnen sehr abweichend. Es genügt daher, auf die wesentli­
chen zu verweisen. Eine Besonderheit des Amtes sind seine Einkünfte aus der Salzsiederei. 
Mit den zuerst aufgeführten Sülzgefäüen sind die aus den eigenen Pfannen gemeint, wäh­
rend die danach unter der gleichen Überschrift aufgeführten Abgaben Sulzrenten von 
fremden Pfannen darstellen. Insgesamt machten diese Auskünfte immerhin gut 3000 Rtlr. 
aus, eine für die damalige Zeit bedeutende Summe. Die Zusammensetzung der Einnahmen 
geht aus der Quelle jedoch nur andeutungsweise hervor; für genauere Auskünfte, so der 
Amtmann selbst, ist die Amtsrechnung zu benutzen. 

Ungewiß sind auch die Einnahmen, die aus der Landwirtschaft zu erwarten sind. Die 
Grundzinsen mögen, von Remissionen einmal abgesehen, noch annähernd in gleicher Hö­
he eingegangen sein. Die natural gezogenen Zehnten schwankten aber voll mit der Ernte­
höhe, und beide Gefäüe ergeben erst dann ihren Geldwert, wenn die Mengen mit den stark 
schwankenden Preisen multipliziert worden waren. Der Amtmann entschied sich deshalb 
prompt dafür, nur die Naturalmengen anzugeben. Das Rechnungsregister muß also unbe­
dingt herangezogen werden, wenn man diese Einnahmen in Relation zu andern setzen will 
oder die Gesamteinnahme des Amtes wissen möchte. Nur die verpachteten Zehnten erga­
ben damals eine gewisse Einnahme. Das gilt auch von den Dienstgeldern. Über die Dienst­
pflichten in natura wird man sehr eingehend unterrichtet, doch ist es nicht gerade einfach, 
sich über die herrschenden Verhältnisse einen Überblick zu verschaffen. 

Über die Bevölkerung des Amtes erfährt man wenig. Bei den Häushngen, die „ab- und 
zugehen", verwundert das nicht. Sonst werden nur die Hofsteüen, getrennt nach Bauern­
klassen, aufgeführt. Wer sich hierüber näher informieren wül, sei auf die beigegebenen Ta­
feln verwiesen. 

Zuweilen helfen Anmerkungen des Herausgebers weiter. Bei dem Abkürzungsverzeich­
nis, das gleichzeitig als Erläuterung dienen soll, bleiben jedoch etüche Wünsche unerfüllt. 
Man erfährt nicht, wieviel ein Himten an Rauminhalt oder Naturalgewicht faßt und wie­
viel Himten ein Wispel bilden. Die Größe eines Morgens fehlt, die Länge der Rute ebenso. 

27' 
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Wieviel Gute Groschen, Groschen, Mariengroschen und Gute Pfennige auf einen Taler ge­
hen, muß der Leser ebenfalls selbst herausfmden. 

Sieht man den Hauptzweck der Quelle darin, den Landesherrn über die Höhe der zu er­
wartenden Einnahmen zu unterrichten, so ist diese Annahme zu modifizieren. Erbregister 
sind nur als eine exakt formulierte Rechtsgrundlage zu betrachten, aufgrund derer aüe Ein­
nahmen gefordert wurden. Wie hoch sie dann dem Geldwert nach ausfielen, hing von den 
verschiedensten Umständen ab. Das gleichzeitige Benutzen des Geldregisters ist daher un­
erläßlich. Bei den sich früher von Jahr zu Jahr stark ändernden Verhältnissen sind außer­
dem genügend viele Jahrgänge heranzuziehen, damit ein repräsentatives Ergebnis vorge­
legt werden kann. Erst wenn diese Aufgabe gelöst ist, gelingt es, die einzelnen Positionen 
eines Erbregisters zueinander in Beziehung zu setzen, worin sich dann ihre Bedeutung für 
den Staatshaushalt spiegelt. 

Diekholzen-Göttingen Walter Achilles 

Pezold, Johann Dietrich von: Münden im 19. Jahrhundert. Verkehrsverhältnisse, 
äußeres Erscheinungsbild, Bevölkerung. Münden 1980. 63 S., zahlr. Abb. 

ders . : Die Industrialisierung. Münden 1981. 72 S., zahlr. Abb. = Geschichte der Stadt 
Münden im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg. von der Stadt Münden. H. 1 u. 2. Kart, je 
10,— DM. 

Darüber, wie eine moderne Stadtgeschichte aussehen sollte, herrscht im großen und gan­
zen Einmütigkeit: Sie muß auf wissenschaftlicher Grundlage erarbeitet und dennoch für 
den Laien lesbar und verständlich sein. Sie soü die Geschichte der Stadt, die sie beschreibt, 
nicht isoliert, sondern im Rahmen der aügemeinen Geschichte darstellen. Historische, geo­
graphische, soziologische, architekturgeschichtliche und ökonomische Fragesteüungen 
soüen berücksichtigt werden; dennoch wird ein Werk aus einem Guß erwartet. Forderun­
gen an die Ausstattung (viele Abbildungen) und den Preis (möglichst preiswert) ergänzen 
den anspruchsvoüen Katalog. 

Es ist nur natürlich, daß die Zahl der Aufsätze, in denen man aüe diese Forderungen 
nachlesen kann, die Zahl der Stadtgeschichten weit übersteigt, welche die Forderungen an­
nähernd erfüllen. Zwei Auswege aus dem Dilemma bieten sich an: Entweder faßt man Bei­
träge verschiedener Autoren zu einzelnen Phasen und Problemen der Stadtgeschichte un­
ter einem Buchdeckel zusammen (wie etwa in der Nürnberger „Geschichte einer europäi­
schen Stadt" und in der im Entstehen begriffenen Göttinger Stadtgeschichte), oder man 
entschließt sich zu einer Veröffentüchungsweise in Fortsetzungen und — wie bei den hier 
zu besprechenden Heften — zur Beschränkung auf eine einzige historische Epoche. 

Die exponierte Lage Mündens am Zusammenfluß von Weira und Fulda hat so unmittel­
bare Auswirkungen auf die Stadtgeschichte, auf das Stadtbüd und die Wirtschaftsstruk­
tur, daß es nur folgerichtig ist, wenn der Verf. das erste Heft mit einer Übersicht über die 
Verkehrsverhältnisse beginnt. Daß hierbei der Schiffahrtsweg der Weser eine besondere 
Roüe spielt, ist natürlich; es überrascht dennoch zu lesen, weiche Frequenz die Schiffahrt 
weserauf- und -abwärts zeitweise erreicht hat. Seit 1856 war Münden an das Eisenbahnnetz 
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angeschlossen. Die Eisenbahn nahm dem Wasserweg für den Güter- und Personentrans­
port die Bedeutung, die er jahrhundertelang gehabt hat. 

Mit der Verlagerung des Haupttransportweges veränderte sich das Stadtbild. Wenn 
noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts neue Lagerhäuser an der Bremer Schlagd 
angelegt wurden, so weitete sich die Stadt mit dem Anschluß an die Bahnlinie zum neuen 
Bahnhof hin aus. Hier entstanden viele der Industriebetriebe, die der Stadt in den folgen­
den Jahrzehnten das Gepräge gaben. Die Stadterweiterung forderte als Opfer den Abbruch 
der Stadtmauern. 

Gesicherte Zahlen über die Bevölkerung sind durch Volkszählungen seit 1833 überlie­
fert. Der Verf. gibt nicht nur Statistiken, er erläutert auch die Probleme des Bevölkerungs­
wachstums, den Anteil bestimmter Gruppen hieran, die Stagnation durch die Auswande­
rungswelle der Jahrhundertmitte und die Lage von Minderheiten wie der Juden. 

Eine Berufszählung ist vom Magistrat erstmals im Jahre 1800 vorgenommen worden. 
Sieht man von typischen, mit der Schiffahrt zusammenhängenden Berufen — den Sackträ­
gern, Schiffern und Schiffsbauern — ab, weist die Bevölkerung keine von anderen Städten 
sehr unterschiedliche Zusammensetzung auf. Großhandel hat es auch andernorts gegeben. 
Ebenso ist die relative Abnahme der Handwerksberufe und die Zunahme der Zahl der Be­
amten und Angesteüten im Laufe des Jahrhunderts kein Spezifikum für Münden. Es über­
rascht vielmehr der hohe Anteil an Fabrikanten und Arbeitern um die Jahrhundertwende. 
Das gängige, auch von der Werbung geprägte Bild der Stadt hat heutzutage stark idyllische 
Züge; deshalb ist der Charakter Mündens als Industrieort sicher für Außenstehende eine 
kleine Entdeckung. 

Im zweiten Heft wird hierfür die Erläuterung gegeben. Der Verf. beschreibt im Rahmen 
der Industrialisierung Deutschlands und des Königreichs bzw. der Provinz Hannover die 
Entstehung der städtischen Fabriken. Die Geschichte der einzelnen Finnen macht den 
Hauptteil dieses Heftes aus. Mündens industrieller Charakter wird von einer erstaunlichen 
Branchenvielfalt bestimmt. Die Produktionspalette umfaßte bis zur Jahrhundertwende 
Metall-, Textil-, Holz-, Nahrungsmittel-, Chemie-, Leder-, Tabak- und Gummierzeugnis­
se. — Das letzte Kapitel ist den Arbeitern als neu entstandener Bevölkerungsschicht gewid­
met. Ihre Lage wird an den Indikatoren Arbeitszeit, Massenunterkünfte, Löhne und Ar­
beitsbedingungen nachgezeichnet. 

Beide Hefte enthalten zahlreiche instruktive Abbildungen. Der gut lesbare Text ist durch 
Anmerkungen belegt, so daß jeder Leser die Möglichkeit hat, anhand der Hinweise eigene 
Forschungsinteressen zu verfolgen. Literaturverzeichnisse geben weitere Hufen. Leider 
fehlen Indices. 

Wenn auch die beiden Hefte in erster Linie die Bürger Mündens selbst ansprechen dürf­
ten — und dies ist im Vorwort zu Heft 1 ausdrücküch als Absicht erklärt —, so wird auch 
der Ortsfremde der anschaulichen Darsteüung gern folgen. Ein ganzer Teü der eingangs 
genannten, an Stadtgeschichten zu-stellenden Forderungen sind erfüüt. Und doch seien 
auch kritische Anmerkungen erlaubt: Es fehlt ein Hinweis auf den Gesamtplan für die 
Teilveröffenthchungen. So fäüt es ein wenig schwer, die einzelnen Kapitel im Hinbück auf 
ihre Bedeutung für die Gesamtgeschichte der Stadt im 19. und 20. Jahrhundert zu gewich­
ten. Damit hängt auch zusammen, daß die Dreh- und Angelpunkte für die Geschichte 
Mündens nicht genannt werden. Prägte die breit dargesteüte Geschichte der Fabriken den 
Charakter der Stadt tatsächlich so weit, daß man von einer Industriestadt sprechen muß — 
der Augenschein spricht heutzutage doch etwas dagegen —, oder ist die Industrialisierung 
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eine Phase, die Münden nur vorübergehend geprägt hat? War die Industrialisierung durch 
vorgegebene Strukturen beeinflußt (familiäre Kontinuitäten, Kapitalansammlungen in 
vorindustrieller Zeit, ländliches oder städtisches Proletariat als Rekrutierungsmasse der 
künftigen Arbeiterschaft)? Die als „gewaltig" gekennzeichnete Bevölkerungszunahme (H. 
1, S. 44) von etwa 4200 Einwohnern (1833) auf 10100 (1905) verliert im Vergleich mit 
Ruhrgebietsstädten doch etwas an Gewicht. 

Vielleicht gelingt es eines Tages, die erschienenen und künftig zu erwartenden Hefte in 
einem handlichen Band zu vereinen, dabei die Übergänge, Kontinuitäten und Brüche der 
Stadtgeschichte zu diskutieren und die Kapitel durch Zusammenfassungen und Ausbücke 
zu ergänzen. Das jedenfaüs wäre ein gutes Resultat einer nützlichen und schwierigen, trotz 
der kritischen Bemerkungen mit Erfolg begonnenen Arbeit. 

Bielefeld Reinhard Vogelsang 

Die Urkunden des Kollegiatstifts Alter Dom in Münster 1129—1534. Bearb. 
von Klaus Scholz. Münster: Aschendorff 1978. 437 S. = Veröffentüchungen der 
Historischen Kommission für Westfalen. XXXVII: Westfälische Urkunden (Texte u. 
Regesten). Bd. 2. Kart. 84,— DM. 

Die Geschichte des Domkapitels von Münster weicht von der übüchen Verfassungsent­
wicklung in einigen charakteristischen Merkmalen ab: Als Bischof Dodo (969—993) in der 
zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts einen Domneubau neben dem alten von Bischof Lud­
ger errichteten Kirchengebäude aufführte und dort das Domkapitel ein neues Wirkungs­
feld erhielt, blieb der alte Dom zunächst ohne besondere Funktion. Erst Anfang des 12. 
Jahrhunderts erblühte in ihm neues kirchüches Leben: Bischof Burchard (1098—1118) 
setzte ein zweites Kapitel von zwölf Regularkanonikern in der leer stehenden alten Dom­
kirche ein: er begründete das Kollegiatstift Alter Dom (vetus  ecclesia  sancti  Pauli).  Diese 
Bezeichnung kann in die Irre führen, da es sich tatsächlich um ein neu konstituiertes Kapi­
tel handelte, während das alte, von den Anfängen der münsterschen Bischofskirche her­
rührende Domkapitel am neuen Dom amtierte. Im 14. Jahrhundert entschloß man sich zu 
einem Neubau für das Stift Alter Dom; im Jahre 1377 siedelte das Kapitel in eine benach­
barte, neue, gotische Kirche über. 

Dieses Kapitel bheb trotz der klaren räumlichen Trennung in enger organisatorischer 
Abhängigkeit vom eigenthchen Domkapitel, so daß ein Kirchenjurist, der Domherr Hin-
rich von Keppel, im 15. Jahrhundert in einem Gutachten die überspitzte These vertreten 
konnte, daß es sich bei beiden Kanonikergremien um ein Kapitel handele. Tatsächhch gab 
es Kanoniker, die ihre Aufgaben für beide Kapitel wahrnahmen wie Scholaster und Kan­
tor. Auch bestimmte Gottesdienste feierte man gemeinsam. Die Mitgliedschaft in einem 
der beiden Kapitel schloß die im andern aus. Wie auch bei andern münsterschen Stiftern 
war der Propst Mitglied des Domkapitels. Trotz dieser Gemeinsamkeiten kann kein Zwei­
fel bestehen, daß beide Kapitel zwei selbständige Rechtspersönlichkeiten waren. Ungeach­
tet seiner Anfechtbarkeit ist das Gutachten von Keppels, das im vorüegenden Band im vol­
len Wortlaut abgedruckt wird (Nr. 250), unter den veröffentüchten Urkunden des Alten 
Doms aus der Sicht des Kirchenverfassungshistorikers eines der interessantesten Stücke. 
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Im 11. und 12. Jahrhundert, einer Zeit steigender Bevölkerungszahlen, hat man in Mün­
ster wie auch in andern Bischofsstädten (z. B. in Hildesheim) für die zunehmenden Aufga­
ben in Kultus, Seelsorge und Kirchenverwaltung weitere Kollegiatstifter gegründet. Diese 
Institutionen standen zwar stets in vielfältiger Verbindung miteinander und vor aüem 
durch ihre Pröpste auch mit dem Domkapitel, doch bleibt ein so enger Konnex wie zwi­
schen Altem Dom und Domkapitel in Münster ungewöhnhch. Außer der Entlastung des 
Domkapitels von bestimmten Pflichten bot die Neugründung dem Klerus aus dem niede­
ren Adel oder aus nichtadehgen Schichten eine Wirkungsmöglichkeit in einer dem Bi­
schofsdom nahen Klerikergemeinschaft. 

Für dieses Kollegiatstift hat Klaus Scholz die bisher in ihrer Mehrzahl unveröffenthchten 
Urkunden aus der Zeit von 1129 bis 1543 herausgegeben. Er hat — bei einer Gesamtzahl 
von ca. 690 Stück verständlich — die Regestenform gewählt; lediglich die vor dem Jahre 
1300 ausgesteüten Urkunden und einige ausgewählte, bedeutsame Stücke bietet er im Voll-
abdruck. Darunter befinden sich außer dem bereits erwähnten Gutachten von Keppels für 
die Verfassungsgeschichte des Stiftes bedeutsame Statuten über die Verteilung der Zehn­
ten, das Gnaden jähr der Kanoniker, die Ablösung des Studiums und des Präbendalbrotes 
sowie die Kollation der Benefizien. Die Masse der Urkunden beschäftigt sich mit Grundbe­
sitz und Einkünften des Kapitels. Die erste Ausstattung dürfte durch den Bischof erfolgt 
sein. Dabei scheint es sich vor allem um Einkünfte aus Zehntrechten und Streubesitz, weni­
ger aus Villikationen gehandelt zu haben. Allerdings werden sich hierüber erst zuverlässige 
Aussagen machen lassen, wenn im Rahmen einer späteren Pubhkation auch die Besitz-
und Einkünfteverzeichnisse vorhegen. Zahlreiche Memorienstiftungen, Kauf und Tausch 
ergänzten in den folgenden Jahrhunderten den Besitz. Die Ausbeute derartiger Urkunden­
fonds ist in der Regel reicher für die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Hauptwirkungs­
bereichs einer derartigen Institution als für die Kirchengeschichte im engeren Sinne. Das 
gilt auch für diese Veröffentlichung. Wertvoll sind die zahlreichen Informationen über die 
Gerichts-, Gemeinde- und Grundherrschaftsverfassung, die sich mit Hilfe des Index auf­
spüren lassen. 

Die Mehrzahl der Urkunden betrifft die Stadt Münster und das Münsterland, doch feh­
len Beziehungen zu Niedersachsen nicht ganz. Erwähnt seien ein Pfarrer in Meppen, der 
Kanoniker am Alten Dom war (Nr. 133), Besitz in der Grafschaft Bentheim (Nr. 591) und 
Beziehungen zu Osnabrück. In einer Papsturkunde aus dem Jahre 1517 erscheint der be­
deutende Hildesheimer Rechtsgelehrte, Propst von St. Peter zu Nörten und Hl. Kreuz zu 
Hildesheim Tilmann Brandis (Nr. 541). 

Die sorgfältig gearbeitete Edition, verbunden mit einem ausführlichen Index, erschließt 
den reichhaltigen Urkundenbestand sowohl für den Heimatforscher wie für den Historiker 
mit überregionaler Fragesteüung auf vorzügliche Weise. Die Regesten sind klar, genau und 
verständlich formuliert. Eine Trennung des Sachindex vom Orts- und Personenindex wäre 
einem Gesamtregister vorzuziehen gewesen, da auf diese Weise das Auffinden bestimmter 
sachthematischer Zusammenhänge wesenthch erleichtert worden wäre. Zu bedauern bleibt 
der Verzicht auf Besitz- und Einkünfteverzeichnisse. Trotz dieser Desiderate kann man die 
Urkundenveröffentlichung als Vorbild für ähnliche Fondseditionen geistlicher Institutio­
nen bezeichnen. 

Hannover Jürgen Asch 
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Nordhorn . Beiträge zur 600jährigen Stadtgeschichte. Hrsg. von Clemens von Looz-
Corswarem und Michael Schmitt. Nordhorn 1979. 400 S. m. zahlr. Abb., Kt. u. 
Tab., 2 PI. in Rückentasche. Geb. 

In jüngster Zeit haben einige Kommunen wissenschaftlichen Institutionen den Auftrag 
erteüt, ihre komplexe Geschichte ausführlich darzustellen. Für unseren engeren Bereich 
wird lediglich auf die Veröffenthchung „Lingen 975—1975. Zur Genese eines Stadt-
profüs", Lingen 1975, hingewiesen (vgl. Nds. Jb. 50, 1978, S. 443 f.). 

Anläßlich der 600jährigen Wiederkehr der Stadtrechtsverleihung Nordhorns entstand in 
einer interdisziplinären Zusammenarbeit verschiedener historischer Fachrichtungen die 
hier zu besprechende Publikation. Die imponierende Zahl von 12 Mitarbeitern des Institu­
tes für vergleichende Städtegeschichte in Münster, das schon für die oben erwähnte Linge-
ner Jubiläumsschrift verantwortlich zeichnete, hat mit ihren ausgewogenen Beiträgen die 
stadtgeschichtliche Entwicklung umfassend aufzuheüen versucht, insbesondere auf den 
Gebieten der Geographie, der Landes- und Kirchengeschichte, der Wirtschafts- und So­
zialgeschichte, des Städtebaues, der Zeitgeschichte, der Architektur und der Kunstge­
schichte. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, die thematische Vielfalt der ansprechend auf­
gemachten Festschrift auch nur halbwegs erschöpfend zu behandeln, sondern wir müssen 
uns auf eine geraffte Übersicht über die Beiträge beschränken. 

In seiner Studie „Die Nordhorner Sandebene — Entstehung und Inwertsetzung eines 
Naturraumes" kann Jürgen Lafrenz überzeugend belegen, wie sich die agrarische Bevöl­
kerung den Naturhaushalt zunutze gemacht hat und auf welche Weise der wirtschaftliche 
Aufschwung der Stadt Nordhorn durch naturgegebene Standortfaktoren begünstigt wor­
den ist. 

Gleichsam zentrale Bedeutung kommt Wilfried Ehbrechts Untersuchung „Das Privi­
leg von 1379. Ein Beitrag zum Verhältnis Territorium und Stadt im spätmittelalterlichen 
Emsland" zu; denn die Geburtsurkunde der Stadt Nordhorn vom 2. Juni 1379 muß vor al­
lem danach beurteilt werden, wieweit sie einen längeren Prozeß der Stadtbüdung ab­
schließt, ob sie die spätere Entwicklung in irgendeiner Weise beeinflußt hat und ob die 
Siedlung über das Privileg hinaus Kriterien erfüllt, nach denen sie bereits in der Grün­
dungszeit als Stadt bezeichnet werden darf. Während er die erste Frage kurz negativ beant­
wortet, steht der Verf. das Privileg als auf dem Schüttorfer Recht von 1295 zwar fußende, 
aber auch darüber hinausgehende Rechtsverleihung und namentlich die besondere Aufga­
benstellung Nordhorns im Rahmen eines territorialen Herrschaftskonzepts der Bentheimer 
Grafen heraus. Die bis ins 15. Jahrhundert verfolgte Entwicklung der gemeindlichen Ver­
fassung, der städtischen Rechte, besonders des Bürgerrechts, der städtischen Topographie 
und des Marktes liefert dem Verf. dann die Kriterien für die Stadtquaütät Nordhorns. 

Für seinen Beitrag „Frenswegen und Nordhorn — Kloster und Stadt" konnte Bernd-
Ulrich Hergemöller auf zahlreiche Veröffentüchungen über das Kloster zurückgreifen. 
Er beleuchtet die Wechselbeziehungen zwischen beiden Institutionen unter theologisch­
religiösem Aspekt, unter dem der Funktion im Rahmen der gräflich bentheimischen Lan­
desherrschaft und unter dem der wirtschaftlichen Bedeutung. — Ein überraschendes Re­
sultat enthält die Studie von Elisabeth Bütfering über „Nordhorn und die Grafschaft 
Bentheim zwischen Luthertum und Calvinismus". Im Gegensatz zu mehreren Reichsterri­
torien ist der mehrmalige Konfessions Wechsel des gräflichen Hauses — im Jahre 1544 er-
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hob Graf Arnold I. das lutherische Bekenntnis zur offiziellen Staatskonfession, Ende 1575 
bekannte sich Graf Arnold II. öffentlich zum calvinistisch-reformierten Glauben und 
schließlich konvertierte 1668 Graf Ernst Wilhelm zum Katholizismus — ohne aggressive 
Auseinandersetzungen verlaufen. Der Vertrag von 1701 hat die reformierte Kirche als die 
bedeutendste der in der Grafschaft Bentheim vertretenen Konfessionen bestätigt. In der 
Darstellung tritt die Kirchengeschichte Nordhorns hinter der der Grafschaft fast ganz zu­
rück. 

Mit der wechselvollen politischen und verfassungsmäßigen Geschichte Nordhorns vom 
Spätmittelalter bis zur hannoverschen Städteordnung, die vielfach die politischen Ereig­
nisse der Grafschaft Bentheim widerspiegelt, beschäftigt sich Clemens von L o o z -
C o r s w a r e m . Die Stadt an der Vechte erscheint zunächst als wiederholt privilegiertes, seit 
dem frühen 17. und besonders im 18. und 19. Jahrhundert jedoch als gleichsam untertäni­
ges und untergeordnetes Gemeinwesen in einem Staatsverbande, in dem sich das Freiheits­
und Selbständigkeitsstreben der Städte nur wenig entfalten konnte. Von 1723 bis 1747 
stand die Grafschaft Bentheim wegen Regierungsunfähigkeit des Grafen Hermann Fried­
rich unter der Verwaltung des Kurfürsten Clemens August von Köln; vom 1. Januar 1753 
an war sie mit allen Herrschaftsrechten und Einkünften zunächst auf 30 Jahre, dann auf 
weitere 30 Jahre (bis 1813) an den Kurfürsten von Hannover verpfändet. Trotz unermüd­
licher Versuche gelang es Nordhorn nicht, seine alten Privilegien von der Regierung in 
Hannover bestätigt zu erhalten. Durch einen Vergleich vom 16. März 1823 hörte die Graf­
schaft Bentheim als eigenes Territorium auch rechtlich zu bestehen auf und ging im König­
reich Hannover auf. Schließlich übernahm der König von Hannover am 1. September 1848 
aüe bisher noch dem Fürsten von Bentheim verbliebenen Herrschaftsrechte. Diese ein­
schneidenden Ereignisse beeinflußten zwangsläufig die Bemühungen Nordhorns um Wie­
derherstellung seiner alten Stadtverfassung. Erst am 20. Januar 1832 erhielt die Stadt zu­
sammen mit den übrigen bentheimischen Städten ein Verfassungsreglement, welches nicht 
viel mehr als 20 Jahre in Geltung war. Zwar hat Nordhorn die Stadtqualität nach der Städ­
teordnung von 1851 wegen seiner geringen Einwohnerzahl und schlechten Finanzsituation 
nicht erhalten, es bekam jedoch 1853 ein neues Verfassungsstatut und durfte sich weiterhin 
Stadt nennen. 1861 erneut geändert, blieb das Nordhorner Städtestatut auch nach der An­
nexion Hannovers durch Preußen (1866) bestehen und wurde erst 1919 den neuen städti­
schen Gegebenheiten angepaßt. 

Michael S c h m i t t untersucht „Die städtebauliche Entwicklung Nordhorns bis zum aus­
gehenden 19. Jahrhundert" und stellt fest, daß die seit 1840 verstärkt einsetzende Indu­
strialisierung bauliche Veränderungen auch im alten Stadtgebiet gebracht hat, das jedoch 
seinen charakteristischen Grundriß bewahren konnte. Eine Analyse der vollständig erhal­
tenen Volkszählungslisten für die Jahre 1848, 1855, 1858, 1861 und 1864 gibt Heinrich Jo­
hannes Schwippe in seinem Beitrag „Sozial-ökonomische und räumliche Strukturen in 
Nordhorn in der Mitte des 19. Jahrhunderts". Mit der für die Stadt Nordhorn besonders 
wichtigen Thematik „Vom Heimgewerbe zur Fabrik" beschäftigt sich Clemens Wische r ­
m a n n . Seit knapp 150 Jahren gehören Nordhorn und die Textilindustrie untrennbar zu­
sammen, deren frühe Unternehmer aus dem westmünsterländischen und niederländischen 
Grenzraum mit seiner engen, jahrhundertealten textilwirtschaftlichen Verflechtung 
stammten. 

Die geographisch bedeutsamen Konsequenzen der industriellen Ausweitung der Textil-
produktion im 19. und 20. Jahrhundert untersucht Hartmut Klein („Nordhorn — Wan­
del von Stadt und Umland als Folge der Industrialisierung"). Dabei werden zwei Aspekte 
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hervorgehoben: der spürbare Wandel der funktionalen Verflechtung zwischen der Stadt 
Nordhorn und ihrem Umland sowie die Stadt in ihrer landschaftsprägenden Funktion. 
Erst in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts konnte die verkehrsmäßige Randlage nach 
dem Verlust der Vechte-Schiffahrt um 1850 durch Eisenbahn- und Kanalanschlüsse mit 
dem Ruhrgebiet beseitigt und damit die notwendigen Voraussetzungen für eine blühende 
Großindustrie geschaffen werden. 

In dem ausführlichsten Beitrag, der infolge dürftiger Queüenlage notwendigerweise 
lückenhaft bleibt, befaßt sich Christoph Schütte mit „Parteien und Wahlen in Nord­
horn". Von 1832 bis 1918 haben sich die Selbstverwaltungsorgane in den Händen der wirt­
schaftlich und gesellschaftlich führenden Schicht der Stadt (Kaufleute und Fabrikanten) 
befunden. Bei den Reichs- und Landtagswahlen können die konservativ/nationaüiberalen 
Parteien bis 1918 ihre vorherrschende Position behaupten. Nach 1919 entwickelt sich zügig 
eine Parteienorganisation. Die vielen Wahlen in der Weimarer Repubük lassen in Nord­
horn einen zunächst dominierenden, dann aber ständig abnehmenden Anteil des evange­
lisch national-bürgerlichen Blocks, einen fast konstanten Anteil des Zentrums und einen 
zeitweise starken Zuwachs der sozialistischen Parteien erkennen. Die NSDAP gewinnt erst 
1930 wesentliche Bedeutung. Die Vorgänge im Gemeinderat Nordhorns nach 1933 entspre­
chen im wesentüchen der von den Nationalsozialisten auch andernorts betriebenen Gleich­
schaltung. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben sich die traditionellen Parteien 
wieder organisiert und im Herbst 1946 an den Kommunalwahlen teilgenommen. 

Über die aktuellen Schwierigkeiten einer industriellen Monokultur vornehmlich in der 
Wirtschaftsregion Nordhorn berichtet Toni Pierenkemper in seiner Studie „Die Ent­
wicklung des Wirtschaftsraumes Nordhorn vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis in die 
1970er Jahre". — Einen Überblick über die k u n s t historische Entwicklung vom 12. bis zum 
18. Jahrhundert gibt Ulrich Reinke („Alte Bauten und Kunstdenkmäler in Nordhorn"). 
Darin werden überwiegend die erhaltenen kirchlichen Bau- und Kunstwerke im spätgoti­
schen Stil vorgestellt, der den auffaüend starken, bis heute das Gebiet der alten Grafschaft 
Bentheim prägenden niederländischen Einfluß nachhaltig verdeutlicht. — Die wichtigsten 
„Daten und Fakten zur Geschichte Nordhorns" hat Stephan Wouters in einer chronolo­
gischen Übersicht zusammengetragen. Ein Verzeichnis der benutzten Archive, der ge­
druckten QueUen und Literatur sowie ein Index der Orts- und Personennamen beschließen 
die Festschrift. 

Sowohl in seiner Anlage als auch in seiner Form ist die vorhegende Festschrift ein nach­
ahmenswertes Beispiel für entsprechende Untersuchungen bei künftigen Stadtjubüäen. 
Zahlreiche Abbildungen, Graphiken und Karten bieten eine wertvolle Hilfe zur Orientie­
rung, Interpretation und Veranschaulichung. Besondere Beachtung verdient die Tatsache, 
daß aüe Beiträger auf eine „verwissenschaftlichte" Kunstsprache verzichten und damit 
dem ausdrückhchen Wunsche ihres Auftraggebers, der Stadt Nordhorn, entsprochen ha­
ben, den interessierten Bürgern eine anregende, allgemein verständüche Stadtgeschichte 
vorzulegen. 

Braunschweig Manfred R. W. Garzmann 
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Ballin, Gerhard: Geschichte der Juden in Seesen. Hrsg. von der Stadt Seesen. Seesen 
1979. 286 S. m. Abb. Lw. 55,— DM. 

Nach mehreren Veröffentlichungen über die Seesener Jakobson-Schule von 1801 legt 
Verf. nunmehr eine Geschichte der Juden in Seesen vor, die sich hier vereinzelt seit 1456 
nachweisen lassen, aber seit der Mitte des 16. Jahrhunderts immer wieder von den Herzö­
gen ausgewiesen wurden. Erst unter Karl I. begegnen dann dank der Fürsprache seines 
Kammeragenten Alexander David wieder einige wenige Juden in Seesen, die Viktualien-, 
vor aüem aber Textilhandel treiben durften. Im Jahre 1801 werden bereits 12 Schutzjuden 
mit ihren Familien in Seesen nachgewiesen. Mit der Stiftung der erwähnten Erziehungsan­
stalt durch den Kammeragenten Israel Jakobson erhielten sie gleichsam einen kulturellen 
Mittelpunkt in Seesen, wo dann 1810 auch eine Synagoge und 1851 eine Waisenanstalt ein­
geweiht wurden. Insbesondere die Jakobson-Schule hat sich günstig entwickelt, die in zu­
nehmendem Maße auch christliche Schüler besuchten. Sie erhielt 1885 den Status einer Re­
alschule und wurde 1922 verstaatlicht. Aus ihr hat sich schüeßhch das heutige Seesener 
Gymnasium entwickelt. 

Verf. war bemüht, anhand des spröden Queüenmaterials eine zusammenhängende Ge­
schichte des jüdischen Gemeindelebens von 1737 bis zur Vertreibung im NS-Staat zu 
schreiben. Besonders wertvoü dabei sind die personengeschichtlichen Angaben über die 
einzelnen Familien. „Heute gibt es in Seesen keine jüdische Gemeinde mehr" schließt viel­
sagend die fleißige Dokumentation, die die Stadtverwaltung nach der Tausendjahrfeier 
von 1974 dankenswerterweise in Auftrag gegeben hat. 

Braunschweig Richard Moderhack 

100 Jahre Tostedter Kirche 1880—1980. Hrsg. von Hans Tegtmeyer. Tostedt: 
Ev.-luth. Kirchengemeinde 1979. 128 S., zahlr. Abb. im Text. 19,80 DM. [Vertrieb: 
Buchhandlung W. Matthies, Tostedt.] 

Die ev.-luth. Kirchengemeinde Tostedt (Landkreis Harburg) hat die Einweihung der 
nach den Plänen von Conrad Wilhelm Hase in Hannover vor hundert Jahren im neugoti­
schen Stil erbauten Kirche am 14. März 1880 zum Anlaß genommen, in einer kleinen 
Schrift der Geschichte dieser Kirche und der Gemeinde in den letzten hundert Jahren zu 
gedenken. Nicht darin behandelt wird der damals wegen Baufälligkeit abgerissene mittelal­
terliche Vorgängerbau, für den auf den an anderer Steüe vorgelegten Bericht von Hans 
Drescher über die Grabungen des Jahres 1969 verwiesen wird. 

Die beiden ersten Beiträge von Dirk Bostelmann und Wulf Rümpel befassen sich an 
Hand der heute zugänglichen schriftlichen und gedruckten Unterlagen mit der eigentlichen 
Baugeschichte und dem weiteren Schicksal der sehr großzügig — für 1200 Personen — ge­
planten fünfschiffigen Basilika. An den Baukosten beteiligten sich in erster Linie die im 
Kirchspiel ansässigen etwa 120 Höfner und Kötner nach dem Verhältnis der von ihnen ge­
zahlten Grundsteuer. Der Herausgeber, Pastor Hans Tegtmeyer, berichtet sodann über 
die aügemeine und kirchliche Entwicklung des Kirchspiels Tostedt, zu dem 1875 24 Dörfer 
und Gehöfte zählten und das seit jüngster Zeit in vier Pfarrbezirke unterteilt ist. Den aus 
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der alten Kirche übernommenen bronzenen Taufkessel von 1423, einen heute seltenen 
Dreibeintyp, wie er nur im Bereich des Herzogtums Bremen des öfteren vorkommt, be­
schreibt Hans Drescher, während Hermann Oertel der Geschichte der ebenfalls aus der 
früheren Kirche stammenden Kanzel nachgeht, die 1607 von Johann WUken von Weihe in 
Auftrag gegeben, durch den Bildschnitzer Ludtke Garbers und den Maler Jürgen Windt 
angefertigt wurde. Der Altar dagegen, über den uns Hans Tegtmeyer unterrichtet, geht in 
seiner heutigen Form auf einen Entwurf des Baumeisters Hase zurück; es wurden dabei 
aber Teile eines spätmittelalterüchen Altars mitbenutzt. 

Während den einzelnen Beiträgen in der Regel Literaturangaben beigefügt sind, wurde 
im aügemeinen auf Einzelanmerkungen verzichtet; eine Ausnahme bildet hier nur der von 
Rümpel bearbeitete Abschnitt. Besonders hervorzuheben ist die instruktive Bebüderung, 
insbesondere zur Erläuterung der kunstgeschichtlichen Ausführungen. Den sonst gesetzten 
zeithchen Rahmen überschreitet die abschließende Zusammenstellung der Tostedter Pasto­
ren (1262—1979) von J. F. Heinrich Müller mit einer vollständigen Liste ab 1615. 

Werl Dietrich Kausche 

BEVÖLKERUNGS- UND PERSONENGESCHICHTE 

Jakobi, Franz-Josef: Wibald von Stablo und Corvey (1098—1158). Benediktinischer 
Abt in der frühen Stauferzeit. Münster i. Westf.: Aschendorff 1979. 364 S. = Veröf­
fentlichungen der Historischen Kornmission für Westfalen. X: Abhandlungen zur 
Corveyer Geschichtsschreibung. Bd. 5. Kart. 48,— DM. 

Bei der vorliegenden außerordentlich quahtätvollen Arbeit handelt es sich um eine über­
arbeitete münstersche Dissertation, die ihre Entstehung der Anregung von Karl Schmid 
verdankt und von Joachim Wollasch und Karl Hauck gefördert wurde. Verf. weist darauf 
hin, daß Wibald bis in die Gegenwart die Forschung als Staatsmann und als Berater zweier 
staufischer Könige beschäftigt hat, nicht aber als benediktinischer Abt. In der Tat gehen 
die beiden neuesten Arbeiten im wesentlichen ebenfalls auf die poütische Roüe Wibalds im 
Reich und in Sachsen ein, auch wenn die Titel etwas anderes erwarten lassen 

Ausgehend von seiner Erfahrung in der Entwicklung neuer Methoden für Edition und 
Auswertung der Memorialüberlieferung geistlicher Institute setzt sich Verf. zunächst aus­
giebig mit den QueUen auseinander, wobei er als wichtigste das Briefbuch Wibalds und den 
Corveyer Uber vitae  nennt. Erstere ist unzulänglich ediert, letztere bislang von den Histo­
rikern fast unbeachtet geblieben, vielleicht auch deshalb, weil sie als Gedenkbuch über das 
Stadium der Anlage nicht hinauskam. 

Nach dieser Queüenkritik gibt Verf. einen chronologisch geordneten Abriß von Wibalds 
Leben. Er behandelt ausführlich die Voraussetzungen, die zu seinem Stabloer, später zum 
1 Friedric h H a u s m a n n , Wibald , Ab t vo n Korvey , in : Westfälisch e Lebensbilde r 7 , Münste r 1959 , 

S. 1—19 . Frey a S t e p h a n - K ü h n, Wibal d als Abt vo n Stabl o un d Corve y und im Dienst e Konrad s 
III., Köl n 1973 . 
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Corveyer Abbatiat führten. Dabei wird sehr deutlich, daß Wibald längst eine bedeutende 
„Karriere" hinter sich hatte, bevor er im Reichsdienst verwendet wurde. Er hat also nicht 
den lange Zeit üblichen Weg von der Reichskanzlei in eine Reichsabtei oder auf einen Bi­
schofsstuhl genommen, sondern sich in der Führung eines wichtigen Klosters ausgezeich­
net, bevor Lothar III. seine Dienste in Anspruch nahm. 

Von Anfang an hat Wibald seine Beziehung zu Hof und Kanzlei zur Förderung seiner 
klösterlichen Belange benutzt. In Stablo wie auch später in Corvey sah er sich beträchtli­
chen Schwierigkeiten gegenüber: In beiden Abteien hatte er die Folgen der Tätigkeit unfä­
higer Vorgänger zu tragen und sich mit nicht immer wohlgesinnten lokalen und regionalen 
weltlichen Funktionsträgern auseinanderzusetzen, wobei ihm schon in seiner Stabloer Zeit 
klargeworden zu sein scheint, daß innere und äußere Reformen nur mit der Unterstützung 
des Königs ins Werk zu setzen seien. Besonders deuthch wird dies bei der Revindizierung 
entfremdeter Güter, wo gegen die Ansprüche von Klostervögten und Ministerialen nur 
dann erfolgreich vorgegangen werden konnte, wenn dies in die Reichspohtik bzw. in die 
Politik des betreffenden Landesherren hineinpaßte. Vergleichsweise geringe Unterstützung 
erhielt Wibald von einer Seite, von der er sie eigentlich am ehesten erwarten konnte, näm­
lich vom Papst. Dies zeigt sich nicht nur in der dilatorischen Behandlung der Stabloer und 
Corveyer Probleme durch die Kurie, sondern vor aüem beim kurzen Abbatiat Wibalds in 
Montecassino, das mit der Flucht vor Bedrohung seines Lebens endete. 

Die genaue Untersuchung der Tätigkeit Wibalds in den Jahren 1130 bis 1158 ergibt, daß 
er nur wenige Jahre aktiv in der Reichspohtik wirkte und auch in dieser Zeit sein Engage­
ment, wo immer möglich, seinen beiden Abteien galt. 

Verf. vermutet, daß das Selbst Verständnis Wibalds entscheidend von seinen geistlichen 
Aufgaben geprägt war und daß darin auch die Erklärung für sein politisches Wirken zu su­
chen sei. Er widmet daher den zweiten und wichtigeren Teil seiner Arbeit dem Wirken Wi­
balds und seiner Leistung als Abt in Stablo und Corvey. In beiden Klöstern mußte er sich 
zunächst mit äußeren Problemen auseinandersetzen, nämlich der Wahrung ihres Rechts­
und Besitzstandes. Er legte dabei außerordentlichen Wert auf schriftliche Aufzeichnun­
gen, die ihm das Belegmaterial für seine Ansprüche lieferten. Sicherlich hegt in diesem ar­
chivarischen Interesse auch einer der Gründe für die Zusammenstellung seines Briefbu­
ches. Er mußte jedoch die Erfahrung machen, daß er die Übergriffe von Herrschaftsträ­
gern aüer Art nur dann abwehren konnte, wenn er sich selbst der Repräsentanten geistli­
cher und welthcher Macht bediente. Er bemühte sich, deren Wohlwollen für seine Belange 
zu sichern und ließ sich mit 13 Herrscherdiplomen und 6 bzw. 7 Papsturkunden Recht und 
Besitz seiner Abteien garantieren. Erst nach der Sicherung der äußeren Existenz konnte 
Wibald auch im innerklösterlichen Bereich tätig werden. Verf. hebt hervor, daß er sich da­
bei von zwei Reformgrundsätzen leiten heß, nämlich dem congregare und dem conservare. 
Strenge Einhaltung der Regeln, Intensivierung des geisthchen Lebens, Förderung von Stu­
dium und Wissenschaft waren Ziele, denen Wibalds unermüdliches Streben galt. In seine 
hohe Auffassung von seinem Amt gehörte auch die repräsentative Ausgestaltung seiner 
Klöster. Er war zwar kein großer Bauherr, doch verdanken wir einige der bedeutendsten 
Zeugnisse der Goldschmiedekunst des 12. Jahrhunderts den Aufträgen Wibalds. 

In einer Zusammenfassung resümiert Verf. noch einmal das politische und geisthche 
Wirken Wibalds und kommt zu dem Schluß, daß seine Persönhchkeit nicht adäquat beur­
teilt werden kann ohne Berücksichtigung seiner tiefen Verwurzelung in der benediktini-
schen Tradition. Wibalds Haltung kann durchaus als konservativ bezeichnet werden, wes-



430 Besprechungen un d Anzeige n 

halb Verf. ihn auch den geistlichen Reichsfürsten des 10. und 11. Jahrhunderts an die Seite 
steüt. Seine Tätigkeit bewirkte eine späte Blüte in Corvey und Stablo, ohne Entwicklungs-
möghchkeiten für die Zukunft zu bergen. Möghcherweise war es auch diese konservative 
Grundhaltung, die ihn in seinen letzten Jahren gegenüber neuen Ratgebern des Königs zu­
rücktreten ließ. 

Verf. breitet nicht nur das gesamte Uberlieferungsmaterial aus, sondern konnte durch 
intensive Beleuchtung der Tätigkeit Wibalds auf politischem und geistlichem Gebiet völlig 
neue Aspekte zu einer angemessenen Beurteilung seiner Persönlichkeit beitragen. 

Von außerordentlichem Wert für die Benutzbarkeit der Arbeit sind die heute schon 
nicht mehr übliche gute drucktechnische Ausstattung und die Hufen zur Erschließung des 
Inhalts. Verf. üefert nicht nur ein Orts- und Personenregister, sondern auch ein Register zu 
dem als Anhang abgedruckten Nachweis der brieflichen und urkundlichen QueUen, in den 
die queüenkritischen Bemühungen des Verf. eingeflossen sind. 

Lüneburg Uta Reinhardt 

Barthold Heinrich Brockes (1680—1747). Dichter und Ratsherr in Hamburg. Neue 
Forschungen zu Persönlichkeit und Wirkung. Hrsg. von Hans-Dieter Loose. Ham­
burg: Christians 1980. 217 S. = Beiträge zur Geschichte Hamburgs. Bd. 16. Kart. 
18,— DM. 

Der Band enthält sechs Beiträge, die insgesamt Leben und Wirken des für die deutsche 
Literaturgeschichte bedeutenden Dichters und Poütikers der Frühaufklärung einigerma­
ßen abdecken und die, mehr als das Inhaltsverzeichnis vermuten läßt, auch in den Bereich 
der Sozialgeschichte ausgreifen. 

Jürgen Klein, ,,Barthold Heinrich Brockes als Politiker" (S. 11—43), zeigt, daß der 
Schüler des berühmten Johanneums, dann Jurastudent in Haue, der seinerzeit berühmte­
sten und modernsten deutschen Universität, als hamburgischer Staatsmann und Ratsherr, 
der fast ganz Europa kennt, es versteht, auch seine Dichtung, etwa gegenüber Wien, für 
die städtische Außenpolitik einzusetzen. Bemerkenswert ist auch Brockes* Vorschlag, eine 
„Frauenakademie" zu errichten — wie später Johann David Michaelis in Göttingen, der 
Vater der Caroline, es will. — Im ganzen kommen in dem Beitrag hypothetische Worte wie 
„mag", „augenscheinüch" etc. vieüeicht ein wenig zu oft vor. 

Ida M. Kimbers Aufsatz über „Irdisches Vergnügen in Gott als zeitgeschichtliches Do­
kument" (S. 45—71) ist vornehmüch üteraturwissenschaftlich ausgerichtet. 

Harold P. Fry, „Barthold Heinrich Brockes und die Musik" (S. 71—104), weist darauf 
hin, daß in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts Hamburg eine der glanzvollsten Stätten 
des deutschen Musiklebens gewesen sei; Brockes habe dieses Musikleben als Konzertveran­
stalter, dann als Textdichter für geistüche und welthche Musikwerke nachhaltig gefördert. 

Geoffrey Howard Sutton veröffentücht (S. 105—135) sieben Brockes-Briefe aus den 
Jahren 1712 bis 1719 und zwei nach Petersburg gerichtete von 1732, aüe an unbekannte 
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Empfänger und alle in deutscher Sprache. Er kommentiert sie sowohl inhaltlich als auch in 
ihren Zusammenhängen. 

Georg G u n t e r m a n n , „Barthold Heinrich Brockes in Ritzebüttel. Zur Geschichte eines 
literarischen Lokaltermins" (S. 137—162), ist nicht nur wegen seiner niedersächsischen Be­
züge der für uns bedeutsamste Beitrag des Bandes. Immerhin: Brockes war von 1735 bis 
1741 Amtmann in Ritzebüttel; der siebente Teil des Werkes „Irdisches Vergnügen in 
Gott" heißt „Landleben in Ritzebüttel", und kein Geringerer als Arno Schmidt hat ihn 
„das erste dichterische Handbuch einer niedersächsischen Landschaft" genannt (in: „Die 
Ritter vom Geist", 1965, S. 83). — Guntermann vergleicht das historische Material mit 
Brockes' Poesie und ist gegenüber Brockes sehr kritisch; noch kritischer aber gegenüber al­
ler späteren Brockes-Literatur, besonders insoweit sie sich auf diese Ritzebütteler Jahre er­
streckt. Er kommt zu dem Schluß: „Die Geschichte des Topos ,Brockes in Ritzebütter er­
weist sich . . . als Prozeß zunehmender Enthistorisierung." 

Uwe K. Kete l sen , „Brockes als Gelegenheitsdichter" (S. 163—191), bietet weit mehr, 
als der Titel vermuten läßt, nämlich die sozialen Bezüge, in denen seine, wie alle, Gelegen­
heitsdichtung zu sehen ist. Gelegenheitsdichtung sei eine „soziale Geste" von unten nach 
oben oder auch auf gleicher sozialer Ebene. Für den Ratsherrn Brockes entfallen daher so­
fort große potentielle Empfängerkreise. Seltsamerweise fehlen auch Geisthche! Aber zahl­
reiche Fürsten und Adehge werden genannt, darunter aüein drei Herzöge des Hauses 
Braunschweig-Lüneburg, so auch Herzog Anton Ulrich. Außerdem zahlreiche Hamburger 
Honoratioren. 

Den auch für Niedersachsen wertvoüen Band schheßt ein von Fry zusammengesteUtes 
und von G u n t e r m a n n ergänztes „Verzeichnis der Schriften von und über Barthold 
Heinrich Brockes" (S. 192—217). 

Hannover Carl Haase 

F ü r s t e n b e r g s c h e G e s c h i c h t e . Band 4: Die Geschichte des Geschlechtes von Fürsten­
berg im 18. Jahrhundert. Bearb. von Norbert A n d e r n a c h , Friedrich K e in eman n , 
Helmut L a h r k a m p , Helmut R ich te r ing und Manfred Wolf. Münster: Aschen­
dorff (1979). 347 S., 23 Taf., 1 Stammtaf. als Beil. Lw. 58,— DM. 

In ca. 30 Biographien, die drei Generationen umfassen, wird im vorliegenden vierten 
Band der „Fürstenbergschen Geschichte" der Lebensweg der Angehörigen des westfäli­
schen Adelsgeschlechtes von Fürstenberg im 18. Jahrhundert dargesteüt. Mit Ausnahme 
der Stammherren Ferdinand (1661—1718), Christian Franz Dietrich (1689—1755) und 
Clemens Lothar (1725—1791) wurden fast alle männlichen Mitglieder der Familie mit 
geistlichen Pfründen in den Domkapiteln von Münster, Paderborn und HUdesheim ver­
sorgt, so daß die Fürstenbergs eine bedeutende Roüe im politischen und kirchlichen Leben 
dieser nordwestdeutschen geistlichen Fürstentümer spielen konnten. Aus der Reihe der 
geisthchen Familienangehörigen, die im aügemeinen als fest im katholischen Miheu ver­
wurzelt und als persönhch fromm bezeichnet werden können, ragen Friedrich Christian 
(1700—1742), der als Statthalter von Paderborn und kurkölnischer Departementsminister 
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unter Kurfürst Clemens August teilweise vergeblich versuchte, die kurfürstlichen Kassen 
zu ordnen und die äußere Politik antifranzösisch und prohabsburgisch auszurichten, sowie 
Franz Egon (1702—1761), ab 1737 Generalvikar in Münster, vor aüem aber der münster-
sche Minister Franz Friedrich Wilhelm (1729—1810) und der letzte Fürstbischof von Hil­
desheim und Paderborn, Franz Egon (1737—1825), heraus; den letzten beiden Vertretern 
der Familie gelten aufgrund ihrer überregionalen Bedeutung zwei Drittel des Textes. 

Friedrich Keinemann verfaßte die Biographie Franz Friedrich Wilhelms. Er widmet den 
Bischofswahlen in Münster, vor aüem der Koadjutorwahl von 1780, besondere Aufmerk­
samkeit, weil seiner Meinung nach auf die Erlangung der münsterschen Fürstbischofswür­
de das poütische Wirken Fürstenbergs weitgehend ausgerichtet war. Wenn 1780 Erzherzog 
Max Franz und nicht Fürstenberg zum Koadjutor und künftigen Bischof gewählt wurde, 
so lagen die Gründe hauptsächlich in der Überzeugung des Domkapitels, daß Fürstenberg 
der Kandidat Preußens war und daß der durch die Wahl des Erzherzogs gewonnene Rück­
halt am Kaiserhaus die Säkularisationsgefahr minderte. Außerdem wird in der Biographie 
Fürstenbergs Wirken als Minister und Generalvikar im Fürstbistum Münster gewürdigt, 
das sich auf die Neuordnung des Münzwesens, die Hebung der einheimischen Gewerbe, die 
Reduzierung der Landesschulden, die Verbesserung der Rechtspflege, des Medizinal- und 
Militärwesens und vor aüem auf die Reform des Bildungswesens erstreckte. Diese Reform 
umfaßte u. a. die Gründung der Universität in Münster, die Verbesserung der Lehreraus-
büdung durch die Normalschulen und die stärkere Berücksichtigung naturwissenschaftli­
cher Fächer im gymnasialen Unterricht und wirkte als Vorbild, besonders in den von Für­
stenbergs Bruder Franz Egon regierten Stiften Hildesheim und Paderborn, nach. 

Auf diese Tatsache weist Manfred Wolf in seiner Biographie Franz Egons hin. Dieser 
Beitrag ist besonders wertvoll, weil er den Versuch einer ersten umfassenderen biographi­
schen Würdigung des letzten Fürstbischofs von Hüdesheim und Paderborn darstellt. Franz 
Egon wird als fromm, schlicht und persönlich integer bezeichnet; in seiner Innenpolitik 
schlug er den Weg vorsichtiger Reformen ein, außenpolitisch mußte er aufgrund fehlender 
militärischer Machtmittel nach dem Baseler Frieden Schutz bei Preußen suchen und geriet 
damit in Gegensatz zu Kaiser und Reich. Nach der Säkularisation seiner Staaten fand er 
sich mit den neuen Gegebenheiten ab und widmete sich ausschüeßlich der Leitung seiner 
geisthchen Sprengel. Obwohl er um ein gutes Einvernehmen mit den preußischen und west­
fälischen Behörden bemüht war, unterließ er es nicht zu protestieren, wenn die Staatsge­
walt seiner Meinung nach in innerkirchliche Belange eingriff. Über die Ausführungen 
Wolfs hinaus sollte noch erwähnt werden, daß vor aüem aufgrund der zunehmenden kör­
perlichen und geistigen Schwäche des ehemaligen Fürstbischofs ein energisches Auftreten 
ab 1813 gegenüber der hannoverschen Regierung unterblieb. 

Das vorhegende Werk ist nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Fürstenbergschen Familien­
geschichte, sondern vermittelt auch aufschlußreiche Einblicke in die Gegebenheiten der 
nordwestdeutschen Fürstbistümer vor der Säkularisation. 

Hannover Hans-Georg A s c h o f f 
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Die Tagebücher des Obe rp rä s iden t en Ludwig Fre iher rn Vincke 1813—1818. 
Bearb. von Ludger Graf von W e s t p h a l e n . Münster: Aschendorff 1980. 779 S., 
16 Abb. auf Taf. = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen. 
XIX: Westfälische Briefwechsel u. Denkwürdigkeiten. Bd. 7. Kart. 168,— DM. 

Die Erschließung und Aufbereitung archivalischer Quellen galten lange als wichtiger Ge­
genstand historischer Forschung. Daraus resultierte eine hohe Einschätzung von Quellen­
editionen als vornehmster Nachweis des Historikers, daß er sein Handwerk verstehe und 
beherrsche. Diese Tätigkeit erfreut sich heute keiner allzu großen Beliebtheit. Das ist zwar 
bedauerlich, aber leicht zu erklären und zu verstehen. Denn eine gute Quellenedition ver­
langt intensivste, akribische und entsagungsvolle Arbeit, ohne daß häufig das beste Resul­
tat die ihm gebührende Anerkennung findet. Profunde Sachkenntnis und eigenes Urteils­
vermögen, von der handwerklichen Souveränität einmal ganz abgesehen, müssen einer gu­
ten Quellenedition zugrunde hegen. 

Eine schlechthin vorbildliche Quellenedition hat Ludger Graf von Westphalen mit den 
Tagebüchern des ersten Oberpräsidenten der preußischen Provinz Westfalen für die Jahre 
1813—18 vorgelegt. Er steht damit der historischen Forschung eine erstrangige Quelle 
nicht nur für die Biographie dieses bedeutenden preußischen Oberpräsidenten, sondern 
ebenso für die Geschichte der Provinz Westfalen nach 1815, für die Sozial- und Wirt­
schaftsgeschichte Westfalens, für die preußische Integrations-, insbesondere die Personal­
politik in dem neu gewonnenen westlichen Territorium und für die Personen- und Ortsge­
schichte zur Verfügung. 

Mit Ludwig Freiherr Vincke (1774—1844) erhielt die preußische Provinz Westfalen 1815 
ihren ersten und überragenden Oberpräsidenten, der von dieser Position aus drei Jahr­
zehnte bis zu seinem Tode unermüdlich für seine Provinz tätig war und einer der bedeu­
tendsten preußischen Oberpräsidenten überhaupt war. Von seinem 15. Lebensjahr als 
Schüler bis wenige Wochen vor seinem Tod, also über 55 Jahre, hat Vincke Tagebuch ge­
führt. 24 Bändchen von insgesamt etwa 7250 Seiten befinden sich in seinem Nachlaß und 
standen für eine seit langem als Desiderat empfundene Publikation zur Verfügung. In ei­
ner vorzüglichen 20seitigen Einleitung, die im Grunde schon alles Wesentliche über die 
Vinckeschen Tagebücher sagt, begründet Graf Westphalen überzeugend seine Auswahl­
entscheidung für einen lückenlosen, ausführlich kommentierten Abdruck der Tagebücher 
vom November 1813, der Ernennung Vinckes zum Zivilgouverneur der westfälischen Ge­
biete, bis zum 2. Januar 1819. Aus seiner gründlichen Kenntnis aller Vinckeschen Tagebü­
cher sowie des gesamten Nachlasses Vincke und der weiteren einschlägigen Archivbestände 
heraus erläutert Westphalen die Tagebücher in 1136 z. T. sehr umfangreichen Anmerkun­
gen, die in nicht wenigen Fällen unter Heranziehung der einschlägigen Literatur erschöp­
fend zu wichtigen Fragen gerade auch der westfälischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
Auskunft geben und in nuce einen eigenen kleinen Aufsatz darstellen. Erst mit diesen An­
merkungen, die — sprachlich bestechend klar und einfach formuliert — eine ungeheuere 
Fülle an unterschiedhchsten Informationen zu Westfalen und Preußen im Vormärz liefern 
und eine Fundgrube von Detailkenntnissen sind, werden die Tagebücher für den Benutzer 
erschlossen und in ihrem QueUen wert herausgestellt. Graf Westphalen erweist sich in sei­
nen Erläuterungen als ein Kommentator, der alle einschlägigen Sachfragen souverän auf 
dem kritisch rezipierten neuesten Forschungsstand abhandelt. Dies ist für den Benutzer um 
so wichtiger, als die kunstlosen, im Telegrammstil abgefaßten Tagebuchnotizen Vinckes, 
die ausschließlich zum persönlichen privaten Gebrauch bestimmt waren, kein ästhetisches 

28 Nds . Jahrb . 5 3 
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Lesevergnügen bereiten und ausschüeßüch eine historische Queüe, nicht ein literarisches 
Dokument sind. Zu ihrer Bedeutung nach Stü, Inhalt, Form, Überlieferung, bisherigem 
wissenschaftlichen Schicksal und zu ihrer Einordnung in die vergleichbare Tagebuchkultur 
der Zeit wird in der Einleitung schon aües gesagt, was hier nicht wiederholt werden soü. 

An die Tagebücher schheßt sich ein Queüenteü an, der 129 unterschiedlich umfangreiche 
Briefe an Vincke enthält. Chronologisch aufgeführt, mit präzisem archivalischen Ver­
bleibsvermerk und ggf. Druckort sowie kurzen Regesten versehen, aber unkommentiert, 
spiegelt sich hier erneut die unermüdliche Tätigkeit des Oberpräsidenten für die Provinz, 
nun aber aus der Sicht Dritter. Die Briefe zeigen, wie eng die persönlichen Kontakte und 
wie tief die Personenkenntnis Vinckes waren. In der Korrespondenz tauchen neben famih­
ären und privat-freundschaftlichen Beziehungen außer den Mitarbeitern in Westfalen auch 
die entscheidenden politischen Kontakte zu den wichtigsten Männern Preußens, zur wirt­
schaftlich führenden Schicht in Westfalen und im Rheinland und zum Freiherrn vom Stein 
auf. Es fehlt kein bedeutender Name der preußischen Reformzeit. Dabei kommen hochpo­
litische Fragen zur Sprache, die weit über den Rahmen Westfalens hinausreichen und prak­
tisch aüe innenpolitischen Fragen Preußens zwischen 1813 und 1818 berühren: von den 
Verwaltungsorganisations- und Verfassungsproblemen zu Fragen der Wirtschafts- und Fi­
nanzpolitik, der Frage der Mediatisierten und des Miteinander der Konfessionen in den 
westfälischen Gebieten Preußens. Auch hier bestätigt sich aus der Sicht Dritter, was schon 
die Tagebücher zeigen: die impulsive, manchmal undiplomatisch schroffe Art Vinckes, der 
ggf. auch nicht den Konflikt mit dem Staatskanzler Hardenberg scheute (so z. B. über der 
Frage der Behandlung der Mediatisierten, Briefe Nr. 59, 69, 74, 76). 

Zur schnellen Orientierung und zur leichteren Benutzbarkeit der QueUen sind dem Band 
ein Verzeichnis der Münzen, Maße und Gewichte, ein Abkürzungsverzeichnis, ein 
QueUen- und Literaturverzeichnis und ein Orts- und vor aüem ein etwa 125 Seiten umfas­
sendes Personenregister beigegeben. Die in den Tagebüchern genannten Personen werden 
hier — wenn möglich — mit Lebensdaten, Wohnsitz und Beruf und ihrer besonderen Be­
ziehung zu Vincke aufgeführt. Welche Arbeit und welcher Spürsinn in der Ermittlung al­
lein dieser Angaben stecken, braucht nicht weiter ausgeführt zu werden. Der Benutzer 
kann für das hier bereitgestellte sozialgeschichtlich bedeutsame Material nicht dankbar ge­
nug sein. Der Band wird abgerundet durch 16 Abbildungen: ein Porträt Vinckes aus dem 
Jahre 1816, instruktive Faksimiledrucke einzelner Tagebuchseiten, seine Familie, seine Be­
sitzungen und sein Arbeits- und Wirkungskreis; ferner, seine wichtigste poütische Bezugs­
person, der Freiherr vom Stein mit Cappenberg. Vinckes starke wirtschaftliche Interessen 
werden in zwei Abbildungen der Ruhr und des Hafens Ruhrort sowie einer Zeichnung Din-
nendahls von 1818 von einer Gasbereitungsanlage dokumentiert. 

Der Band ist in jeder Hinsicht vorbildlich und läßt nur einen einzigen Wunsch offen: 
daß Graf Westphalen nun die Biographie des ersten westfälischen Oberpräsidenten schrei­
ben möge, den er, wie die Quellenkommentare zeigen, nicht nur genau kennt, sondern den 
er bei aüer Sympathie und Achtung doch nüchtern und sachlich zu beurteilen versteht. 

Hannover Heide Barmeyer 
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Hef f t e r , H e i n r i c h : Otto Fürst zu Stolberg-Wernigerode. Teil 1. Hrsg, von Werner 
P o l s . Husum: Matthiesen 1980. 424 S. m. 3 Stammtaf., 1 Abb. = Historische Stu­
dien. H. 434. 

Als Heinrich Heffter 1975 starb, fanden sich in seinem Nachlaß umfangreiches Material 
und ein Teilmanuskript zu einer breit angelegten Biographie des Grafen/Fürsten Otto zu 
Stolberg-Wernigerode (1837—96). Mit einer instruktiven Einleitung hat Werner Pols nun 
den Torso als Teil I der Gesamtbiographie unter dem Titel ,,Otto Fürst zu Stolberg-
Wernigerode" veröffentlicht. In der lOseitigen gedankenreichen Einleitung legt der Her­
ausgeber u. a. die Gründe für die Publizierung der aus der Feder Heffters stammenden 
Teildarstellung dar. So wollte man einen späteren Bearbeiter des von Heffter gesammelten 
Materials für einen abschließenden Teil II weder unter Zeitdruck setzen, noch ihn nach Stü 
und Anlage auf die Konzeption Heffters festlegen, sondern ihm vöüig freie Hand lassen. 
Es ist wohl reaüstisch davon auszugehen, daß der abschließende zweite Darsteüungsteü 
noch einige Zeit auf sich wird warten lassen. Da war es nicht glücklich, die selbständige 
Teilveröffentlichung unter dem für die Gesamtbiographie formulierten Titel vorzuneh­
men. Denn er erweckt Erwartungen, die nicht erfüllt werden und die man — wenn man die 
Schwierigkeiten einer Veröffentlichung aus dem Nachlaß berücksichtigt — auch fairerwei­
se nicht zum Maßstab einer kritischen Rezension machen soüte. Vieüeicht wäre es ge­
schickter gewesen, die vorläufig allein vorhegende Hefftersche Arbeit z. B. unter dem Titel 
,,Die Geschichte des Hauses Stolberg-Wernigerode und Ottos zu Stolberg-Wernigerode bis 
1870/71" erscheinen zu lassen. Mit einem derartigen Titel würde genauer angegeben, wo­
rum es sich handelt: um die Geschichte des Geschlechts der Stolberg-Wernigerode von den 
Anfängen um 1100 bis zu seinem wohl bedeutendsten Vertreter. Dessen Biographie wird so 
stark in die aügemeine deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts eingebettet, daß die 
Reichsgründung, die mit keiner biographischen Zäsur zusammenfällt, als Einschnitt und 
Abschluß des ersten Teils gewählt werden konnte. 

Für die Biographie Ottos zu Stolberg-Wernigerode war Heffter in mehrfacher Hinsicht 
prädestiniert: Selbst aus dem Harz stammend, war er jung als Historiker Lehrer im Hause 
Stolberg und dem Geschlecht und der historischen Landschaft, in der dieses über Jahrhun­
derte wirkte und sie prägte, in besonderer Weise verbunden. Ferner hat Heffter mit seinem 
großen Standardwerk über die Geschichte der deutschen Selbstverwaltung insofern einen 
besonders guten Zugang zu einer Würdigung der politischen Leistung Ottos zu Stolberg-
Wernigerode, als dieser als erster Oberpräsident der preußischen Provinz Hannover 
(1867—73) für die moderne Weiterentwicklung und Verwirklichung des Selbstverwaltungs­
gedankens unter den gewandelten Bedingungen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ei­
nen wichtigen Beitrag geleistet hat. 

Was ist nun zu dem vorliegenden Werk im einzelnen zu sagen? Beginnend mit der Ge­
schichte des letzten Harzgrafengeschlechts seit seinem Ursprung im Mittelalter, wendet 
sich Heffter erst auf Seite 178 seinem eigentlichen Thema, Otto zu Stolberg-Wernigerode 
zu. Bei einer derart breit angelegten Biographie wundert es nicht, daß die Darsteüung auf 
weite Strecken zu einer Geschichte der Harzer Kulturlandschaft einschließlich ihrer wirt­
schaftlichen Entwicklung und verkehrsmäßigen Erschließung wird. Und die deutsche Ge­
schichte im 19. Jahrhundert wird so ausführlich berücksichtigt, daß der Bezug zum biogra­
phischen Gegenstand nicht immer direkt hergestellt wird. Das trifft nicht auf die Passagen 
zu, die sich ausführlich mit den Mediatisierten oder deutschen Standesherren beschäftigen. 
Wenn sich die Untersuchung teilweise als eine Sozialgeschichte des deutschen Adels, insbe-

2 8 * 
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sondere der Mediatisierten als Aristokratie innerhalb der Aristokratie liest, so ist dieser 
Hintergrund notwendig, um das Standesbewußtsein und das Selbstverständnis Ottos zu 
Stolberg-Wernigerode zu begreifen. Heffter versucht, die Sicht der herausgehobenen 
Gruppe des Hochadels verständlich und die relative Berechtigung ihres Standpunktes plau­
sibel zu machen. Etwa 50 Seiten sind den Mediatisierten und Standesherren gewidmet, ins­
besondere — neben Einzelporträts einzelner ihrer Mitglieder — der Problematik ihrer Stel­
lung angesichts der poütischen und sozialen Wandlungen des 19. Jahrhunderts. Es ist für 
das Selbstbewußtsein und den poütischen Entwicklungsprozeß Ottos zu Stolberg-
Wernigerode bezeichnend, daß er lange die Wiederaufnahme des Fürstentitels bzw. dessen 
Verleihung durch den preußischen König/deutschen Kaiser ablehnte und sich erst 1890 
nach seiner Wandlung zum nüchtern-realistischen Freikonservativen zu dessen Annahme 
durchringen konnte. 

Zum Stü und zur Anlage des Heffterschen Werkes bringt Werner Pols in seiner Einlei­
tung als kritisch-loyaler Nachlaßverwalter schon alles Wesenthche. Dort vermag der inter­
essierte Leser sich schnell zu informieren. Zur knappen orientierenden Abrundung gibt 
Pols dort auch die weiteren wichtigsten Daten der poütischen Biographie Stolberg-
Wernigerodes. Daraus wird als Resümee deutüch: Heffter bietet viel zur Geschichte des 
Harzlandes, des Hauses Stolberg-Wernigerode, der Mediatisierten im 19. Jahrhundert. 
Aber seine Untersuchung bricht da ab, wo es für die poütische Biographie Ottos zu 
Stolberg-Wernigerode eigentüch erst interessant wird. Denn auf die hannoversche Ober­
präsidentenzeit folgten noch Stolbergs öffentliches Wirken als Präsident des preußischen 
Herrenhauses, als Botschafter in Wien (1876), als Vizepräsident des preußischen Staatsmi­
nisteriums und Steh1 Vertreter des Reichskanzlers (1878), ferner als preußischer Oberstkäm­
merer (1883—94) und Hausminister (1885—88), 1893 wiederum als Präsident des Herren­
hauses. 

Insgesamt: Die eigentliche politische Biographie steht noch aus; hoffentüch nicht zu lan­
ge. Ein selbständiger Verfasser/Bearbeiter, der von anderen Voraussetzungen als Heffter 
ausgehen wird und muß, wird diese von anderen Fragesteüungen der Forschung zur 
Verfassungs-, Parteien- und Parlamentsgeschichte her anfassen, als das bei Heffter ge­
schah. 

Hannover Heide Barmeyer 
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Historische Kommissio n fü r Niedersachse n un d Breme n 

6 8 . J a h r e s b e r i c h t für das G e s c h ä f t s j a h r 1980 

Mitgliederversammlung in L ü n e b u r g am 29. Mai 1981 

Zur Jahrestagung 1981 war die Historische Kommission vom 28. bis 30. Mai Gast der 
Stadt Lüneburg, von deren geschichtlicher Bedeutung die Teünehmer bei einem von Frau 
Dr. R e i n h a r d t geleiteten Stadtrundgang und bei einer Rathausführung durch Frau 
Dickow einen lebendigen Eindruck erhielten. Ein Empfang im Huldigungssaal des Rat­
hauses bot Gelegenheit, den Repräsentanten der Stadt, den Herren Oberbürgermeister 
S c h l a w a t z k y und Oberstadtdirektor S te l l j e s , den Dank für die großzügig gewährte 
Gastfreundschaft abzustatten, ebenso der Leiterin des Stadtarchivs, Frau Dr. Reinhardt, 
für die organisatorische Vorbereitung der Tagung. Der Museumsverein für das Fürstentum 
Lüneburg und Herr Museumsdirektor Dr. Körne r hatten den Patriziersaal des Museums 
an der Wandrahmstraße als Tagungslokal zur Verfügung gestellt. 

Das Thema der Tagung lautete: „ N i e d e r s a c h s e n in der W e i m a r e r R e p u b l i k " . 
Zunächst skizzierte Friedrich Wilhelm Rogge (Hannover) die Quellenlage in den staatli­
chen und kommunalen Archiven. Sein Bericht ließ erkennen, daß die regional- und lokal­
geschichtliche Forschung sich bisher vor allem auf die hervorstechenden politischen Ereig­
nisse, wie etwa die Novemberrevolution, den Kapp-Putsch oder den Aufstieg der NSDAP, 
konzentriert hat. Aussagekräftiges Material zur Erhellung der gesellschaftlichen Struktu­
ren, die den Nährboden für die Krisenanfälligkeit der zwanziger Jahre bildeten, harrt noch 
der Erschließung. Ein analytisches Inventar der einschlägigen Behördenakten, Parteiarchi­
ve und Nachlässe, das mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft begon­
nen worden ist, wird die Voraussetzungen für ein tieferes Verständnis der von den Zeitge­
nossen meist zwar erkannten, aber als nicht lösbar angesehenen Probleme verbessern. 

Die Anwendbarkeit und Tragweite der Milieutheorie von Lepsius im Hinblick auf das 
Wahlverhalten in den einzelnen Regionen Niedersachsens überprüfte Dr. Wolf gang 
G ü n t h e r (Oldenburg). Er konnte die allgemein zu beobachtende Kontinuität der Parteien 
und ihrer Wählerschaften vom Bismarckreich über beide Weltkriege hinweg bis in unsere 
Zeit auch für die Provinz Hannover und die drei angrenzenden Kleinstaaten nachweisen, 
obgleich die Sonderrolle der Deutsch-Hannoveraner sich nicht leicht in das vertraute Sche­
ma von Konservativen, Zentrum, Liberalen und Sozialisten einordnen läßt. Besonders an 
dem überdurchschnittlichen Abschneiden der Liberalen im nördlichen Oldenburg und der 
SPD in Braunschweig und Schaumburg-Lippe wurde die Konstanz der aus einem gleich­
bleibenden sozialen Milieu gespeisten Stimmabgabe deutlich. Erst die Weltwirtschaftskrise 
brachte einen Prozeß der Auflösung der demokratischen Mitte in Gang, der die bürgerli­
chen und sozialistischen Wähler den Extremisten hier rechter und dort linker Färbung in 
die Arme trieb. 
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Dr. Hans-Werner Niemann (Hannover) setzte den Untergang des demokratisch­
parlamentarischen Systems in Bezug zu den wirtschaftlichen Gegebenheiten. Industrie und 
Landwirtschaft, Handwerk und Einzelhandel wurden auch in Niedersachsen vor struktu­
relle Anpassungsprobleme der Nachkriegszeit gestellt, die große Opfer erforderten und 
dennoch eine Gesundung kaum ermöglichten. Existenzbedrohender Rückgang der Erträge 
und Einkommen, die ökonomische und soziale Deklassierung des früher dominierenden 
Bürgertums und schließlich gegen Ende des Jahrzehnts die konstant hohe Zahl der Arbeits­
losen lassen sich auch im niedersächsischen Raum als die grundlegenden materiellen Vor­
aussetzungen der politischen Radikalisierung ausmachen. 

Die Endphase der Weimarer Republik in Niedersachsen beleuchtete Dr. Jürgen Bohm-
bach (Stade) an Hand von Wahlergebnissen und anderem statistischen Material vorwie­
gend aus der Region zwischen Unterweser und Unterelbe. Dieses agrarisch geprägte Ge­
biet, in dem die Deutsch-Hannoversche Partei einige ihrer Hochburgen besaß, erwies sich 
trotz der Distanz breiter Bevölkerungsschichten zur Republik insgesamt doch als überra­
schend widerstandsfähig gegen den Nationalsozialismus. Erst bei der Reichstagswahl von 
1930 erzielte die NSDAP ein über dem Reichsdurchschnitt hegendes Ergebnis, und 1932 
gelang ihr der Durchbruch zur stärksten poütischen Kraft. Die Linksparteien hatten hier, 
außer im Nahbereich von Harburg, Bremen und Bremerhaven, seit je eine schwache Stel­
lung, so daß die allgemeine poütische Radikalisierung fast nur den völkischen Parteien 
Auftrieb gab. 

Ein anschauliches Büd der poütischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse zwi­
schen 1918 und 1933 in der Stadt Lüneburg vermittelte Dr. Uta Reinhardt . Die materiel­
len Probleme, vor allem Versorgungsschwierigkeiten, Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot, 
wurden verhältnismäßig gut bewältigt, und um die Mitte der zwanziger Jahre ist eine poüti­
sche und wirtschaftliche Stabilisierung zu verzeichnen. Dennoch gelang es nicht, bei einer 
Mehrheit der Einwohnerschaft ein Gefühl der Loyalität für den neuen Staat zu wecken. 
Die latent stets vorhandene Polarisierung zwischen bürgerlichem und sozialistischem Lager 
verschärfte sich seit der Weltwirtschaftskrise zusehends und bereitete den Boden vor für 
die Anfälligkeit besonders des Mittelstandes für die Parolen der Nationalsozialisten. 

Die Vorträge sollen im Niedersächsischen Jahrbuch für Landesgeschichte Bd. 54/1982 
abgedruckt werden. 

Die satzungsgemäß einberufene Mitgüederversammlung wurde vom Vorsitzenden, Prof. 
Patze, am 29. Mai um 9 Uhr eröffnet. Er gedachte zunächst der im Lauf des letzten Jah­
res gestorbenen Mitgüeder der Kommission: Dr. Bert Bilzer (Braunschweig), Prof. Dr. 
Wilhelm Ebel (Göttingen), Anton Kappelhoff (Emden), Dr. Arend Lang (Juist), Prof. 
Dr. Hermann Mitgau (Göttingen), Dr. Gerhard Osten (Uelzen) und Dr. Rudolf Zoder 
(Hüdesheim). 

Dann gab der Schriftführer, Dr. Brosius, einige Erläuterungen zum Jahres- und Kas­
senbericht für das Jahr 1980. Er wies auf den wiederum gestiegenen Überschuß von mehr 
als DM 34000,— hin, der es der Kommission ermögüche, bei der Finanzierung von Ar­
beitsvorhaben künftig beweglicher zu verfahren. Aüerdings seien von dieser Summe noch 
etwa DM 8000,— für das noch nicht fertiggesteüte Nieders. Jahrbuch Bd. 52/1980 zu ver­
anschlagen. Günstig ausgewirkt hätten sich die Anhebung des Stifterbeitrags des Landes 
Niedersachsen auf DM 48000,— und die freiwilhge Erhöhung einiger Patronatsbeiträge. 
Als neue Patrone konnten die Städte Wilhelmshaven und Wolfsburg gewonnen werden. 
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Der vom Schatzmeister der Kommission, Dr. h. c. R u n g e , erstellte Jahresabschluß zum 
31. 12. 1980 verzeichnet folgende Posten: 

E i n n a h m e n : Vortrag aus dem Vorjahr: DM 18433,36; Beiträge der Stifter: DM 
48900,—; Beiträge der Patrone: DM 11420,—; andere Einnahmen: DM 12096,56 (davon 
Zinsen: DM 796,56, Spenden: DM 11300,—); Sonderbeihilfen (Lottomittel): DM 
371794,20; Verkauf von Veröffentlichungen: DM 3346,85. Die Einnahmen belaufen sich 
damit insgesamt auf DM 465990,97. 

Ihnen stehen folgende A u s g a b e n gegenüber: Verwaltungskosten: DM 14082,54; 
Lottomittel-Rückzahlungen: DM 210265,72; Niedersächsisches Jahrbuch: DM 45808,—; 
Oldenburgische Vogteikarte: DM 5647,03; Sammlung und Veröffentlichung nieders. Ur­
kunden des Mittelalters: DM 6104,—; Geschichte Hannovers im Zeitalter der 9. Kur: DM 
30000,—; Geschichtliches Ortsverzeichnis: DM 28743,—; Nieders. Siegelwerk: DM 35,70; 
Quellen und Untersuchungen zur allgemeinen Geschichte Niedersachsens in der Neuzeit: 
DM 14700,55; Katalog älterer Ansichten: DM 110,50; Quellen und Untersuchungen zur 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte Niedersachsens in der Neuzeit: DM 51500,—; Hand­
buch der Geschichte Niedersachsens: DM 20087,70; Verschiedenes: DM 4600,—; Erstat­
tung von Portokosten DM 70,70. 

Die Ausgaben betragen demnach insgesamt DM 431684,74. Somit weist die Bilanz einen 
Kassenbestand von DM 34376,93 aus. Die Kassenführung durch Herrn Landesbankdirek-
tor Styrnol ist am 24. 3. 1981 wiederum durch Dr. Asch und Prof. Med ig er geprüft wor­
den. Beanstandungen hatten sich nicht ergeben, so daß die Mitgliederversammlung dem 
Vorstand Entlastung erteüte. 

Über die w i s s e n s c h a f t l i c h e n U n t e r n e h m e n der Kommission wurde wie folgt be­
richtet: 

1. N i e d e r s ä c h s i s c h e s J a h r b u c h für L a n d e s g e s c h i c h t e : Infolge eines verspäteten 
Redaktionsschlusses für den Besprechungsteil konnte der Band 52/1980 bis zur Mitglieder­
versammlung nicht fertiggestellt werden; ledighch die Fahnen der Umbruchkorrektur la­
gen vor 1 . Die Schriftleitung will sich bemühen, künftig wieder das Erscheinen zum Jahres­
wechsel sicherzustellen. 

2. N i e d e r s ä c h s i s c h e B i b l i o g r a p h i e n : Für die Ostfriesische Bibliographie kann Dr. 
van Lengen jetzt die Hilfe eines wissenschaftlichen Mitarbeiters in Anspruch nehmen, 
der die erforderliche Überprüfung der rund 12000 Titel bis Ende 1982 vornehmen soll. Dr. 
K o o l m a n hat die Arbeit am Register zur Oldenburgischen Bibliographie fortgesetzt und 
hofft, sie bis zum Frühjahr 1982 beenden zu können. 

3. S tud i en und V o r a r b e i t e n zum H i s t o r i s c h e n At l a s N i e d e r s a c h s e n s : Die 
Arbeit über die Lehnbücher der Herzöge von Braunschweig im 14. Jahrhundert von B. 
F len t j e und F. H e n r i c h v a r k ist fertig gesetzt und soll noch 1981 erscheinen. Für ein 
Heft über Stadtentstehung und Stadtrechtsfiliationen in Niedersachsen von G. P i schke 
sind die Druckkosten beantragt worden. Prof. Pa t ze berichtete über die Fortschritte des 
im Göttinger Institut für historische Landesforschung bearbeiteten Atlas-Werks, für das 
zur Zeit 55 Karten geplant sind. 

4. Kar te des L a n d e s B r a u n s c h w e i g im 18. J a h r h u n d e r t : Ein verbesserter Neu­
druck der Blätter Wolfenbüttel und Braunschweig ist geplant. 

1 De r Ban d is t i m Jul i 198 1 erschienen . 
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5. Oldenburgische Vogteikarte um 1790: Dr. Harms konnte zwei Blätter aus dem 
nördlichen Amt Vechta (Langförden-Lutten-Oythe und Endel-Visbeck-Norddöhen) fer­
tigstellen. Er arbeitet weiter an einigen Karten aus dem Bereich des Jadebusens. 
6. Gauß'sche Landesaufnahme der 1815 durch Hannover erworbenen Ge­
biete: Mit der Fertigstellung der restlichen zwölf Blätter für das Fürstentum Osnabrück 
konnte dieses Vorhaben 1980 zum Abschluß gebracht werden. 
7. Sammlung und Veröffentlichung niedersächsischer Urkunden des Mit­
telalters: Zum 1. 1. 1981 ist Annette Hellfaier M. A. für zwei Jahre in die Dienste der 
Kommission getreten, um die Urkundensammlung dem Abschluß entgegenzuführen. Sie 
hat mit der Ergänzung des Materials und seiner Erschließung durch eine chronologische 
Kartei begonnen. 

Erfreuliche Fortschritte waren von der Bearbeitung einzelner Urkundenfonds für Editio­
nen zu berichten. Das von Dr. Brosius bearbeitete Urkundenbuch des Stifts Ramelsloh 
ist fertig gesetzt und umbrochen und soü in Kürze erscheinen2. Für ein Regesten- und Ur­
kundenbuch des Klosters St. Georg in Stade ist das Manuskript von Dr. Bohmbach be­
reits im Satz. Derselbe Bearbeiter hat ein Urkundenbuch der Stadt Stade nahezu abge­
schlossen. Kurz vor der Fertigstellung steht ein entsprechendes Manuskript für das Kloster 
Fredelsloh von Eh*. Hamann. Ober die bereits früher erwähnten Bearbeitungen der Fonds 
der Klöster Amelungsborn, Heiligenthal, Katlenburg, Lüne, Medingen, Neukloster, Oster­
holz, Walkenried und Zeven hinaus sind jetzt auch die Urkunden der Klöster Altkloster 
(Dr. Kappelhoff), Ebstorf (Dr. Jaitner), Lilienthal (Herr Jarck) und Wienhausen 
(Dr. Dettmer) in Angriff genommen worden. Dr. Schulze plant die Edition der Urkun­
den der Bischöfe von Verden zunächst bis zum Jahr 1300. 
8. Matrikeln niedersächsischer Hochschulen: Der zweite Band der Helmstedter 
Matrikel, von Dr. Hillebrand bearbeitet, konnte wegen langwieriger Korrekturen noch 
nicht fertiggesteüt werden, soll aber bis Ende 1981 erscheinen. Für die Matrikel der Techni­
schen Universität Braunschweig (Bearbeiter: Dr. Düsterdieck)ist mit dem Satz begon­
nen worden. Dr. Mundhenke hat die Arbeit an der Matrikel der Technischen Hochschu­
le Hannover fortgesetzt. 
9. Kopfsteuerbeschreibungen: Nach dem Tode von Herrn Wilczeck hat Herr Ar-
noldt dessen Anteil an der Edition der Kopfsteuerbeschreibung des Fürstentums Wolfen­
büttel übernommen. Er und Herr Allewelt werden noch etwa drei Jahre bis zur Fertig­
stellung benötigen. 
10. Geschichte Hannovers im Zeitalter der 9. Kur: Prof. Schnath konnte über 
erfreuliche Fortschritte bei der Bearbeitung des abschheßenden vierten Bandes berichten. 
Der Textteü sei umbrochen, der Dokumentenanhang fast fertig gesetzt. Mit dem Erschei­
nen des Bandes sei jedoch erst im Frühjahr 1982 zu rechnen, da die Anfertigung eines Ge­
samtindex für alle vier Bände sich als über Erwarten mühsam und zeitraubend erwiesen ha­
be. 
11. Geschichtliches Ortsverzeichnis von Niedersachsen: Ende 1980 ist der In­
dexband zum Osnabrücker GOV erschienen, den Dr. Penners nach dem Tode von Gün­
ther Wrede zu Ende geführt hat. Dr. Dien wie bei arbeitet stetig weiter an seinem Manu­
skript zum GOV für Diepholz und Hoya, das bereits auf 700 Seiten angewachsen ist. 

2 Is t i m Oktobe r 198 1 erschienen . 
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12. N i e d e r s a c h s e n u n d P r e u ß e n : Der Satz der umfangreichen Einleitung von Frau 
Dr. B a r m e y e r - H a r t l i e b zu ihrer Edition von Quellen zur Integration Hannovers in den 
preußischen Staat ist bereits abgeschlossen. Mit der Fertigstellung des gesamten Werks ist 
für Anfang 198 2 zu rechnen. 
13. N i e d e r s ä c h s i s c h e s S i ege lwerk : Dr. B o h m b a c h hat damit begonnen, das Mate­
rial für die Veröffentlichung der Siegel der niedersächsischen Städte zusammenzutragen. 
Er hofft, bis 198 3 ein Manuskript vorlegen zu können. Der Rahmen der Edition wurde bei 
einer Arbeitsbesprechung unter Mitwirkung des Lehrstuhls für historische Hilfswissen­
schaften in Göttingen festgelegt. 

14. Que l l en u n d U n t e r s u c h u n g e n zur a l l g e m e i n e n G e s c h i c h t e N i e d e r s a c h ­
sens in der N e u z e i t : Das umfangreiche Manuskript von Dr. O b e r s c h e l p „Nieder­
sachsen 1760—1820 " ist bereits zu mehr als der Hälfte gesetzt; von den zwei Teilbänden 
wird der erste vielleicht noch 198 1 erscheinen können. 

Dr. M o h r m a n n will die Arbeit an einer Edition des Briefwechsels zwischen Herzog 
Heinrich d. Jg. von Wolfenbüttel und Lazarus Schwendi aus den Jahren 1548—156 7 bis 
1983 abschließen. 

Prof. S c h w a r z w ä l d e r hat für den 1 . Band der Edition von Reiseberichten aus Nord­
westdeutschland, der die Zeit bis 164 8 umfassen wird, ein Probemanuskript vorgelegt und 
möchte die Arbeit an diesem Band bis Ende 198 1 abschließen. 

Dr. H a a s e setzt seine Studien zur Geschichte Hannovers um 180 0 fort und wird ein 
Manuskript über die politischen Säuberungen nach 181 3 bis Ende 198 1 fertigstellen. 

Die Veröffentlichung der Gestapo-Lageberichte aus Niedersachsen durch die Herren 
D ö s c h e r , Dr. E c k h a r d t und Dr. Mlynek ist noch im Stadium der Bearbeitung. — Die 
Arbeit von K. F r a n k e ,,Die SPD-Führung in Niedersachsen im Wandel der Partei nach 
1945" lag im Dezember 198 0 vor. 

15. Br ie fwechse l J u s t u s M o s e r s : Prof. S h e l d o n hat ein Probemanuskript für seine 
Edition des Briefwechsels vorgelegt. Er will die Bearbeitung der 320 Briefe von und an Mo-
ser im Sommer 198 2 abschließen. 

16. K a t a l o g ä l t e r e r A n s i c h t e n aus N i e d e r s a c h s e n u n d B r e m e n : Frau Dr. Wis -
we hat die Sammlung der Ansichten aus dem Herzogtum Braunschweig auch im Berichts­
jahr nicht fördern können. Es soll weiter versucht werden, auch in anderen Regionen Nie­
dersachsens Mitarbeiter zu finden, um die derzeitige Stagnation dieses Unternehmens zu 
überwinden. 

17. Que l l en u n d U n t e r s u c h u n g e n zur W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l g e s c h i c h t e 
N i e d e r s a c h s e n s in der N e u z e i t : Der Band „Regionalgeschichte — Probleme und 
Beispiele", herausgegeben von Prof. H i n r i c h s und E. N o r d e n , ist 198 0 erschienen, 
ebenfalls die Edition des Calenberger Hausbuchs von 1592 , bearbeitet von H. L a t h w e ­
sen . Von der Edition des Schöninger Erbregisters durch W. Al lewel t lag die Umbruch­
korrektur vor; ein Index ist noch anzufertigen. Mit der Bearbeitung entsprechender Regi­
ster aus den Ämtern Burgwedel und Winzenburg sind die Herren B a r d e h l e und R i t t e r 
befaßt. 

Für das Gandersheimer Häuserbuch von Dr. K r o n e n b e r g ist ein Druckkostenzuschuß 
beantragt worden. Die Stadt Bad Gandersheim und der Landkreis Northeim werden sich 
an der Finanzierung beteiligen. 
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Das Manuskript von Prof. Achilles über die wirtschaftliche Lage der hannoverschen 
Landbevölkerung im 18. Jahrhundert soll im Herbst 1981 in den Satz gegeben werden. 
18. Handbuch der Geschichte Niedersachsens: Wie Prof. Patze bekanntgab, 
kann der Teilband III, 2 des Handbuchs (Kultur- und Geistesgeschichte von 1648 bis 1803) 
erst im Jahr 1982 erscheinen, weil noch immer einige Manuskripte dafür ausstehen. Für 
den Band IV (1803 bis 1945) hegen einige Beiträge bereits vor, so daß dieser Band vermut-
üch als nächster fertiggestellt werden kann. 

Bejichte aus den Arbeitskreisen: Der Arbeitskreis für QueUen und Untersuchun­
gen zur Geschichte Niedersachsens in der Neuzeit trat am 20. 2.1981 zusammen und beriet 
mit den Herren Dr. Mohrmann, Prof. Schwarzwälder und Prof. Sheldon über ihre 
oben erwähnten Arbeitsvorhaben. Der Arbeitskreis für biographische und sozialgeschicht-
üche Forschungen kam auf dem Wege der schriftlichen Stellungnahme zu dem Ergebnis, 
daß der von Dr.Kalthoff angeregte Plan einer Sammlung niedersächsischer Porträts vor­
erst nicht weiter verfolgt werden soüte. 

Auf Empfehlung des Ausschusses beschloß die Mitgliederversammlung, daß Arbeiten 
zur Geschichte des Landes Niedersachsen nach 1945, die einem unter Beteüigung der Kom­
mission beim Nieders. Minister für Wissenschaft und Kunst gebildeten, von Frau Prof. 
Grebing geleiteten Arbeitskreis vorgelegen haben und von ihm gebilligt worden sind, 
künftig in einer besonderen Veröffentlichungsreihe der Kommission erscheinen soüen. Als 
erstes Heft dieser Reihe ist eine Untersuchung von Dr. von Pezold über „Sozialdemo­
kratie in Niedersachsen 1945/46" vorgesehen. 

Im Anschluß an die Beratung der wissenschaftlichen Arbeitsvorhaben billigte die Mit­
gliederversammlung den vom Schriftführer vorgetragenen Haushaltsplan für 1981, dessen 
einzelne Posten bei den jeweiligen Sachtiteln erläutert und begründet worden waren. Er 
sieht Einnahmen von DM 357976,93 und Ausgaben von DM 364500,— vor. Das Defizit 
soü aus den Eigenmitteln der Kommission gedeckt werden. 

Turnusmäßig waren Dr. Mundhenke, Prof. Schmidt und Dr. Schulze aus dem 
Ausschuß ausgeschieden; sie wurden ohne Gegenstimmen wiedergewählt und an Stelle von 
Prof. Goetting, der mit Vollendung des 70. Lebensjahres in den Stand eines Altmitglie-
des getreten ist, Dr. Haase neu in den Ausschuß berufen, dem er bis zu seiner Pensionie­
rung bereits als Vertreter des Landes Niedersachsen angehört hatte. Einstimmig erfolgte 
die Wiederwahl Prof. Patzes zum Vorsitzenden der Kommission. 

Die Zuwahl neuer Mitglieder erfolgte erstmals mit schriftlicher Abstimmung; die Namen 
der vom Ausschuß vorgeschlagenen Personen waren mit der Einladung zur Jahrestagung 
mitgeteüt worden. Gewählt wurden Dr. Wilhelm Bornstedt (Braunschweig), Prof. Dr. 
Carl-Hans Hauptmeyer (Hannover), Dr. Hubert Höing (Hannover), Dr. Adolf E. 
Hofmeister (Bremen), Joachim Homeyer (Uelzen), Dr. Kurt Kronenberg (Bad Gan­
dersheim), Heinrich Lathwesen (Kolenfeld), Dr. Margarethe Schindler (Buxtehude) 
und Dr. Gisela Wagner (Lüneburg). 

Einer Einladung der Stadt Oldenburg folgend, beschloß die Versammlung, die Jahresta­
gung 1982 vom 20.—22. Mai dort abzuhalten. Das Tagungsthema soll der Gründung und 
Entwicklung des Landes Niedersachsen nach 1945 gewidmet sein. 

Die traditioneüe Exkursion führte am 30. Mai unter Leitung von Frau Dr. Reinhardt 
zu den Klöstern Lüne, Medingen und Ebstorf. Auch die Teünehmer, denen diese geisth­
chen Stätten bereits vertraut waren, ließen sich erneut beeindrucken von der Füüe des Se-
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henswerten und von dem Bemühen der Äbtissinnen und Konventualinnen, die sich an den 
Führungen durch ihre Klöster beteiligten, die mittelalterlichen und barocken Gebäude 
nicht in musealer Erstarrung versinken zu lassen, sondern ihnen zeitgemäße Aufgaben und 
Funktionen zuzuweisen und sie dadurch lebendig zu erhalten. 

Dieter Bros ius 




